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Kurzübersicht über alle unständigen Bezügebestandteile 
 

Bezugsart Bezeichnung Tarifvorschrift 
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20.0013.01.00 Überstundenvergütung für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
(Stundenvergütung mit 
Zeitzuschlag) 

§ 8 Abs. 2 TV-L; 
§ 8 Abs. 2 TV-Ärzte SKH 
§ 8 Abs. 2 TV-Ärzte 

x x x    x x        

20.0013.01.00 Überstundenvergütung (nicht 
dplm)  
(Stundenvergütung mit 
Zeitzuschlag) 

§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
 

            x x  

20.0013.01.00 Abgeltung nicht dplm. 
Überstunden (30%) 

Arbeitsvertrag 
i.V.m. § 8 Abs. 2 TV-L 

          x     

20.0013.02.00 Überstundenvergütung ohne 
Zeitzuschlag 
(für Überstunden, die keine 
dienstplanmäßgen Überstunden 
sind) 

§ 8 Abs. 2 TV-L 
§ 8 Abs. 2 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 2 TV-Ärzte SKH 
§ 8 Abs. 2 TV-Forst 

x x x   x x x        

20.0013.02.00  Grundvergütung nicht dplm. 
Überstunden 

Arbeitsvertrag 
i.V.m. § 8 Abs. 2 TV-L 

          x     

20.0013.11.00 Überstundenvergütung für 
dienstplanmäßige Überstunden 
(Stundenvergütung mit 
Zeitzuschlag) 

§ 8 Abs. 2 TV-L 
§ 8 Abs. 2 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 2 TV-Ärzte SKH 

x x x    x x        

20.0013.11.00 Abgeltung dplm. Überstunden 
(30%) 

Arbeitsvertrag 
i.V.m. § 8 Abs. 2 TV-L 

          x     

20.0013.12.00 Überstunden ohne Zeitzuschlag  
(für dienstplanmäßigen 
Überstunden) 

§ 8 Abs. 2 TV-L 
§ 8 Abs. 2 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 2 TV-Ärzte SKH 

x x x    x x        

20.0013.12.00 Grundvergütung dplm. 
Überstunden 

Arbeitsvertrag 
i.V.m. § 8 Abs. 2 TV-L 

          x     

20.0013.70.00 Abgeltung nicht dplm. 
Überstunden (15%) 

Arbeitsvertrag 
i.V.m. § 8 Abs. 2 TV-L 

          x     

20.0013.71.00 Abgeltung dplm. Überstunden 
(15%) 

Arbeitsvertrag 
i.V.m. § 8 Abs. 2 TV-L 

          x     

20.0013.97.00 Überstundenvergütung für 
Chefärzte (zv-pfl.) 

Dienstvertrag für Chefärzte        x x       

20.0013.98.00 Überstundenvergütung für 
Chefärzte (zv-frei) 

Dienstvertrag für Chefärzte        x x       

20.0014.01.00 Überstundenzeitzuschlag für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 1 TV-Forst 

x x x  x x x x        

20.0014.01.00 Zeitzuschlag für Überstunden 
 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG  
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

         x   x x  

20.0014.01.00 Zeitzuschlag für nicht dplm. 
Überstunden (30%) 

Arbeitsvertrag 
i.V.m. § 8 Abs. 1 TV-L 
 

          x     

20.0014.02.00 Überstundenzeitzuschlag für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 

§ 8 Abs. 1 TV-L            x    

20.0014.03.00 Überstundenzeitzuschlag für 
dienstplanmäßige Überstunden 

§ 8 Abs. 1 TV-L            x    

20.0014.09.00 Überstunden ohne Zeitzuschlag für 
nicht dienstplanmäßige 
Überstunden 

§ 8 Abs. 2 TV-L            x    

20.0014.10.00 Überstunden ohne Zeitzuschlag für 
dienstplanmäßige Überstunden 

§ 8 Abs. 2 TV-L            x    
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Bezugsart Bezeichnung Tarifvorschrift 
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20.0014.11.00 Überstundenzeitzuschlag für 
dienstplanmäßige Überstunden 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte  
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 

x x x    x x  x      

20.0014.11.00 Zeitzuschlag für dplm. 
Überstunden (30%) 

Arbeitsvertrag 
i.V.m. § 8 Abs. 1 TV-L 

          x     

20.0014.70.00 Zeitzuschlag für nicht dplm. 
Überstunden (15%) 

Arbeitsvertrag 
i.V.m. § 8 Abs. 1 TV-L 

          x     

20.0014.71.00 Zeitzuschlag für dplm. 
Überstunden (15%) 

Arbeitsvertrag 
i.V.m. § 8 Abs. 1 TV-L 

          x     

20.0015.01.00 Zeitzuschlag Sonntag § 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 4 Abs. 4 PkW-Fahrer-TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
§ 8 Abs. 1 TV-Forst 

x x x  x x x x  x x x x x  

20.0015.01.00 Sonntag von 6 bis 20 Uhr § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 
20.0015.02.00 Entschädigung für entgangenen 

FA 100 % stpfl  
§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 4 Abs. 4 PkW-Fahrer-TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
§ 8 Abs. 1 TV-Forst 

x x x  x x x x  x x x x x  

20.0015.02.00 gesetzliche Wochenfeiertage 
von 6 bis 20 Uhr 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 

20.0015.03.00 Zeitzuschlag Feiertag (35 %) § 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 4 Abs. 4 PkW-Fahrer-TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
§ 8 Abs 1 TV-Forst 

x x x  x x x x  x x x x x  

20.0015.04.00 Feiertag ohne Freizeitausgleich 
(i. V .m. 15 03 bzw. 15 13) 

§ 43 Nr. 3.2 TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 6 Abs. 3 Satz 4 TV-Ärzte 
SKH 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x    x x  x x  x x  

20.0015.04.00 Samstag vor Ostern und Pfingsten 
von 12 bis 20 Uhr 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 

20.0015.05.00 Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester 
vor 14 Uhr 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 4 Abs. 4 PkW-Fahrer-TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x    x x  x x x x x  

20.0015.05.00 24. und 31.12. nach 12 Uhr § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 
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20.0015.06.00 Samstag von 13 bis 20 Uhr  
(Zeitzuschlag Betrag je Stunde) 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 
20.0015.68.00) 

§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x  x        x x  

20.0015.06.00 Samstag von 13 bis 20 Uhr  
(Zeitzuschlag 20 %) 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 
20.0015.69.00) 

§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 4 Abs. 4 PkW-Fahrer-TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Forst 

     x x x  x      

20.0015.06.00 Samstag von 13 bis 20 Uhr § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a 
SächsEMAVO 

              x 

20.0015.07.00 Nacht 
 

§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

            x x  

20.0015.07.00 Nacht, außer Nacht zwischen  
0 und 4 Uhr (und vor 0 Uhr 
begonnen), siehe auch 1508 

§ 4 Abs. 4 Pkw-Fahrer-TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Forst 

     x    x      

20.0015.07.00 Nacht zwischen 20 und 6 Uhr 
(siehe auch 1511) 

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b 
SächsEMAVO 

              x 

20.0015.08.00 Nacht zwischen 0 und 4 Uhr 
(und vor 0 Uhr begonnen) 

§ 4 Abs. 4 Pkw-Fahrer-TV-L          x      

20.0015.08.00 24.12. von 14 bis 24 Uhr § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 
20.0015.11.00 Nacht zwischen 0 und 4 Uhr (und 

vor 0 Uhr begonnen) 
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst.b 
SächsEMAVO 

              x 

20.0015.13.00 01.05. und 25./26.12. 
von 6 bis 20 Uhr 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 

20.0015.16.00 Samstag von 13 bis 20 Uhr  
(Zeitzuschlag 20%) 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 
20.0015.69.00) 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
 

x x x  x      x  x x  

20.0015.17.00 Nacht, außer Nacht zwischen 0 
und 4 Uhr (und vor 0 Uhr 
begonnen), siehe auch 1518 
(Zeitzuschlag für Nachtarbeit 20%) 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 1 S. 2b TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 1 S. 2b TV-Ärzte SKH 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
 

x x x  x  x x   x  x x  

20.0015.18.00 Nacht 0 bis 4 Uhr 
(und vor 0 Uhr begonnen) 
(Zeitzuschlag für Nachtarbeit 20%) 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 1 S. 2b TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 1 S. 2b TV-Ärzte SKH 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x  x  x x   x  x x  

20.0015.19.00 Nacht- Bereitschaft, außer Nacht 
zwischen 0 und 4 Uhr (und vor 
0 Uhr begonnen), siehe auch 1520 

Nr. 4 Buchst. b Tarifeinigung v. 
05.11.2011 
Nr. 5 Buchst. b Tarifeinigung v. 
03.01.2012 

      x x        

20.0015.20.00 Nacht- Bereitschaft 0 bis 4 Uhr 
(und vor 0 Uhr begonnen) 

Nr. 4 Buchst. b Tarifeinigung v. 
05.11.2011 
Nr. 5 Buchst. b Tarifeinigung v. 
03.01.2012 

      x x        

20.0015.24.00 Samstag vor Ostern und Pfingsten 
von 20 bis 24 Uhr 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 

20.0015.26.00 Samstag von 13 bis 20 Uhr § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst.a 
i.V.m. Abs. 2 SächsEMAVO  
ggf. i.V.m. § 3 Abs. 4 
SächsAusrGewahrsVollzG 
 

              x 
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20.0015.26.00 Samstag von 13 bis 20 Uhr  
(Zeitzuschlag 20%) 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 
20.0015.69.00) 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
 
 

           x    

20.0015.27.00 Nacht, außer Nacht zwischen 
0 und 4 Uhr (und vor 0 Uhr 
begonnen), siehe auch 1528 
(Zeitzuschlag für Nachtarbeit 20%) 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
 

           x    

20.0015.28.00 Nacht 0 bis 4 Uhr 
(und vor 0 Uhr begonnen) 
(Zeitzuschlag für Nachtarbeit 20%) 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
 

           x    

20.0015.28.00 Sonntag von 0 bis 6 Uhr und 20 
bis 24 Uhr 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 

20.0015.29.00 Sonntag zwischen 0 und 4 Uhr 
(und vor 0 Uhr begonnen) 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 

20.0015.30.00 gesetzliche Wochenfeiertage  
von 0 bis 6 Uhr und 20 bis 24 Uhr 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 

20.0015.31.00 Zeitzuschlag Heiligabend ab  
14 Uhr (35%) 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 4 Abs. 4 Pkw-Fahrer-TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x    x x  x x x x x  

20.0015.31.00 gesetzliche Wochenfeiertage  
zwischen 0 und 4 Uhr  
(und vor 0 Uhr begonnen) 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 

20.0015.32.00 01.05. und 25./26.12.  
von 0 bis 6 Uhr und 20 bis 24 Uhr 
 
 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 

20.0015.33.00 01.05. und 25./26.12. 
zwischen 0 und 4 Uhr  
(und vor 0 Uhr begonnen) 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO 
 

              x 

20.0015.35.00 31.12. von 14 bis 24 Uhr § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO               x 
20.0015.39.00 Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 

(35 %) 
§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 4 Abs. 4 Pkw-Fahrer-TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x    x x  x x x x x  

20.0015.41.00 Wechselschicht § 8 Abs. 7 TV-L 
§ 8 Abs. 5 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 4 Satz 2 TV-Ärzte 
SKH 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
 

x x x    x x  x x   x  

20.0015.42.00 Schicht § 8 Abs. 8 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 5 Satz 2 TV-Ärzte 
SKH 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
§ 8 Abs. 8 TV-Forst 
 

x x x   x x x  x x   x  

20.0015.63.00 Montag zwischen 0 und 4 Uhr  
(und vor 0 Uhr begonnen) 

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b 
SächsEMAVO 

              x 



 6 

Bezugsart Bezeichnung Tarifvorschrift 

Be
sc

hä
fti

gt
e 

(e
he

m
.A

ng
/A

rb
 ) 

Pf
le

ge
pe

rs
on

al
 

Be
sc

h.
 d

. S
oz

ia
l- 

u.
 E

rz
ie

hu
ng

sd
ie

ns
te

s 

Le
hr

er
 

Le
hr

kr
äf

te
, f

ür
 d

ie
  §

 4
4 

TV
-L

 n
ic

ht
 g

ilt
 

Be
sc

hä
fti

gt
e 

(T
V.

-F
or

st
) 

Är
zt

e 
U

ni
kl

in
ik

a 

Är
zt

e 
SK

H
 

C
he

fä
rz

te
 

PK
W

-F
ah

re
r 

Be
sc

hä
fti

gu
ng

sf
ör

de
ru

ng
  

Pr
of

es
so

re
n 

Au
sz

ub
ild

en
de

 B
Bi

G
 

Au
sz

ub
ild

en
de

 P
fle

ge
 / 

Au
sz

ub
ild

en
e 

G
es

un
dh

ei
t 

Be
am

te
, A

nw
., 

R
ef

er
en

da
re

 

20.0015.64.00 Folgetag Wochenfeiertage 
zwischen 0 und 4 Uhr 
(und vor 0 Uhr begonnen) 

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b 
SächsEMAVO 

              x 

20.0015.65.00 02.05. und 27.12. zwischen 0 und 
4 Uhr (und vor 0 Uhr begonnen) 

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b 
SächsEMAVO 

              x 

20.0015.68.00 Samstag von 20 bis 21 Uhr 
(Zeitzuschlag Betrag je Stunde) 
(Samstag bis 20 Uhr siehe 
20.0015.06.00) 

§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x  x        x x  

20.0015.69.00 Samstag von 20 bis 21 Uhr  
(Zeitzuschlag 20 %) 
(Samstag bis 20 Uhr siehe 
20.0015.06.00 bzw. 20.0015.16.00) 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte (Gilt nur 
bis Wertstellung 03.2024!) 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH (Gilt 
nur bis Wertstellung 
12.2024!) 
§ 4 Abs. 4 PkW-Fahrer-TV-L 
§ 8 Abs. 1 TV-Forst 

x x x  x x x x  x x x x x  

20.0015.91.00 Zuschlag für Sonntagsarbeit bei 
Entgeltfortzahlung 

EFZG 
BUrlG 

          x     

20.0015.92.00 Zuschlag für Feiertagsarbeit bei 
Entgeltfortzahlung 

EFZG 
BUrlG 

          x     

20.0015.97.00 Zuschlag für Nachtarbeit bei 
Entgeltfortzahlung 

EFZG 
BUrlG 

          x     

20.0016.01.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe A1) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.01.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe A1) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.01.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe I) 

§ 9 Abs. 2 TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 2 TV- Ärzte SKH 

      x x        

20.0016.01.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe I) 

§ 9 Abs. 2 TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 2 TV- Ärzte SKH 

      x x        

20.0016.02.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe A2) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.02.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe A2) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege§ 8 
Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.02.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe II) 

§ 9 Abs. 2 TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 2 TV- Ärzte SKH 

      x x        

20.0016.02.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe II) 

§ 9 Abs. 2 TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 2 TV- Ärzte SKH 

      x x        

20.0016.03.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe A3) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  
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20.0016.03.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen 
(Stufe A3) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.03.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe III) 

§ 9 Abs. 2 TV- Ärzte SKH        x        

20.0016.03.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe III) 

§ 9 Abs. 2 TV- Ärzte SKH        x        

20.0016.04.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe B1) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.04.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe B1) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.05.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe B2) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.05.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst  
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe B2) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.06.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe B3) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.06.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 (Stufe 
B3) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.07.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe C1) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.07.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe C1) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.08.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe C2) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.08.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe C2) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
 

x x x          x x  
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20.0016.09.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe C3) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.09.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe C3) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.10.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst  
(Stufe D1) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.10.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe D1) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.11.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe D2) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
 

x x x          x x  

20.0016.11.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe D2) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
 

x x x          x x  

20.0016.12.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
(Stufe D3) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
 

x x x          x x  

20.0016.12.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
an Feiertagen ab 01.2017 
(Stufe D3) 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

x x x          x x  

20.0016.71.00 JVA-Bereitschaftsdienstvergütung 
Stufe I 

Nr. 5 der Tarifeinigung vom 
05.11.2011 i.V.m. SMF-
Schreiben vom 15.02.2012, Az.: 
16-P2001-17/74-2540 

      x         

20.0016.71.00 JVA-Bereitschaftsdienstvergütung 
an Feiertagen ab 01.2017 - Stufe I 

Nr. 5 der Tarifeinigung vom 
05.11.2011 i.V.m. SMF-
Schreiben vom 15.02.2012, Az.: 
16-P2001-17/74-2540 

      x         

20.0016.72.00 JVA-Bereitschaftsdienstvergütung 
Stufe II 

Nr. 5 der Tarifeinigung vom 
05.11.2011 i.V.m. SMF-
Schreiben vom 15.02.2012, Az.: 
16-P2001-17/74-2540 

      x         

20.0016.72.00 JVA-Bereitschaftsdienstvergütung 
an Feiertagen ab 01.2017 - Stufe II 

Nr. 5 der Tarifeinigung vom 
05.11.2011 i.V.m. SMF-
Schreiben vom 15.02.2012, Az.: 
16-P2001-17/74-2540 

      x         

20.0016.73.00 JVA-Bereitschaftsdienstvergütung 
Stufe III 

Nr. 5 der Tarifeinigung vom 
05.11.2011 i.V.m. SMF-
Schreiben vom 15.02.2012, Az.: 
16-P2001-17/74-2540 

      x         
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20.0016.73.00 JVA-Bereitschaftsdienstvergütung 
an Feiertagen ab 01.2017 –  
Stufe III 

Nr. 5 der Tarifeinigung vom 
05.11.2011 i.V.m. SMF-
Schreiben vom 15.02.2012, Az.: 
16-P2001-17/74-2540 

      x         

20.0016.77.00 Zuschlag Bewertungssatz 
Bereitschaftsdienst 10 v.H. 

§ 9 Abs.2a i.V.m. 
§ 7 Abs. 5a TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte 
§ 9 Abs 2a i.V. m.  
§ 7 Abs. 7a TV-Ärzte SKH 
§ 7 Abs. 8a TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0016.78.00 Zuschlag Bewertungssatz 
Bereitschaftsdienst 20 v.H. 

§ 9 Abs.2a i.V.m. 
§ 7 Abs. 5a TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 2a i. V. m.  
§ 7 Abs. 7a TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0016.79.00 Zuschlag Bewertungssatz 
Bereitschaftsdienst 30 v.H. 

§ 9 Abs.2a i.V.m. 
§ 7 Abs. 5a TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 2a i. V. m.  
§ 7 Abs. 7a TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0016.80.00 Zuschlag Bewertungssatz 
Bereitschaftsdienst 40 v.H. 

§ 9 Abs.2a i.V.m. 
§ 7 Abs. 5a TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 2a i. V. m.  
§ 7 Abs. 7a TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0016.81.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst § 8 Abs. 6 TV-L i. V. m. § 15 
Abs. 6a BAT-O 

x x x             

20.0016.97.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
für Chefärzte (zv-pfl.) 

Dienstvertrag für Chefärzte        x x       

20.0016.98.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst 
für Chefärzte (zv-frei) 

Dienstvertrag für Chefärzte        x x       

20.0017.01.00 Vergütung für Rufbereitschaft 
(stundenweise) 

§ 8 Abs. 5 TV-L 
§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
§ 8 Abs. 5 TV-Forst 

x x x   x x x  x  x x x  

20.0017.01.00 Vergütung für Rufbereitschaft 
(stundenweise) + 10% Zuschlag 

§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 1 i. V. m.  
§ 7 Abs. 8a TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0017.02.00 Vergütung für Rufbereitschaft  
(2-fache Pauschale) 

§ 8 Abs. 5 TV-L 
§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
§ 8 Abs. 5 TV-Forst 

x x x   x x x  x  x x x  

20.0017.02.00 Vergütung für Rufbereitschaft (2-
fache Pauschale) + 10 % Zuschlag 

§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 1 i. V. m.  
§ 7 Abs. 8a TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0017.03.00 Vergütung für Rufbereitschaft  
(4-fache Pauschale) 

§ 8 Abs. 5 TV-L 
§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
§ 8 Abs. 5 TV-Forst 

x x x   x x x  x  x x x  

20.0017.03.00 Vergütung für Rufbereitschaft (4-
fache Pauschale) + 10 % Zuschlag 

§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 1 i. V. m.  
§ 7 Abs. 8a TV-Ärzte SKH 

      x x        
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20.0017.71.00 Rufbereit.: 12,5% des 
Stundenentg. - Kumul. Änd. 
Dienstplan 

§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte § 7 Abs. 
8a TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0017.72.00 Rufbereitschaft Tagespauschale 
200% - Kumul. Änd. Dienstplan 

§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte § 7 Abs. 
8a TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0017.73.00 Rufbereitschaft Tagespauschale 
400% - Kumul. Änd. Dienstplan 

§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte § 7 Abs. 
8a TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0017.97.00 Vergütung für Rufbereitschaft für 
Chefärzte (zv-pfl.) 

Dienstvertrag für Chefärzte x       x x       

20.0017.98.00 Vergütung für Rufbereitschaft für 
Chefärzte (zv-frei) 

Dienstvertrag für Chefärzte        x x       

20.0018.01.00 Mehrarbeitsvergütung dplm. § 8 Abs. 4 TV-L 
§ 8 Abs. 4 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 3 TV-Ärzte SKH 

x x x    x x   x     

20.0018.02.00 Mehrarbeitsvergütung § 18 Abs.2 
Nr. 1 SächsEMAVO ndplm 

§ 44 Nr. 2 TV-L    x            

20.0018.02.00 Mehrarbeitsvergütung § 18 Abs.2 
Nr. 1 SächsEMAVO 

§ 18 Abs.2 Nr. 2 
SächsEMAVO 

              x 

20.0018.04.00 Mehrarbeitsvergütung § 18 Abs.2 
Nr. 2 SächsEMAVO ndplm 

§ 44 Nr. 2 TV-L    x            

20.0018.04.00 Mehrarbeitsvergütung § 18 Abs.2 
Nr. 2 SächsEMAVO 

§ 18 Abs.2 Nr. 3 
SächsEMAVO 

              x 

20.0018.05.00 Mehrarbeitsvergütung/ 
Stundensätze f.Beamte 

§ 18 Abs.1 SächsEMAVO               x 

20.0018.06.00 Mehrarbeitsvergütung Teilzeit 
§ 19 Abs. 1 und 2 SächsEMAVO 
ndplm 

§ 44 Nr. 2 TV-L 
 

   x            

20.0018.06.00 Mehrarbeitsvergütung § 19 Abs. 1 
und 2 SächsEMAVO  

§ 19 Abs. 1 und 2 
SächsEMAVO 

              x 

20.0018.07.00 Mehrarbeitsvergütung Teilzeit       
§ 19 SächsEMAVO Lehrer 

§ 19 SächsEMAVO                  x 

20.0018.07.00 Mehrarbeitsvergütung gem. § 8 
Abs. 4 TV-L ndplm 

§ 8 Abs. 4 TV-L     x           

20.0018.11.00 Mehrarbeitsvergütung nicht dplm. § 8 Abs. 4 TV-L 
§ 8 Abs. 4 TV-Ärzte 
§ 8 Abs. 3 TV-Ärzte SKH 

x x x    x x   x     

20.0018.52.00 Mehrarbeitsvergütung § 18 Abs.2 
Nr. 1 SächsEMAVO dplm 

§ 44 Nr. 2 TV-L 
 

   x            

20.0018.54.00 Mehrarbeitsvergütung § 18 Abs.2 
Nr. 2 SächsEMAVO dplm 
 

§ 44 Nr. 2 TV-L    x            

20.0018.56.00 Mehrarbeitsvergütung Teilzeit 
§ 19 Abs. 1 und 2 SächsEMAVO 
dplm 

§ 8 Abs. 4 TV-L 
Änderung in:  
§ 44 Nr. 2 TV-L 

   x            

20.0018.57.00 Mehrarbeitsvergütung gem. § 8 
Abs. 4 TV-L dplm 

§ 8 Abs. 4 TV-L     x           

20.0019.11.00 Abgeltung Inanspruchnahme 
Rufbereitschaft (dplm) 15% 

§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0019.11.00 Abgeltung Inanspruchnahme 
Rufbereitschaft (dplm)  
15% + 10 % Zuschlag 

§ 7 Abs. 6a i.V.m. § 9 Abs.1 
TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 8a i.V.m. § 9 Abs. 1 
TV-Ärzte SKH 
 

      x x        

20.0019.12.00 Grundvergütung: 
Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
(dplm.) 

§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0019.12.00 Grundvergütung: 
Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
(dplm.)  
+ 10% Zuschlag 

§ 7 Abs. 6a i.V.m. § 9 Abs.1 
TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 8a i.V.m. § 9 Abs. 1 
TV-Ärzte SKH 
 

      x x        
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20.0019.45.00 Zuschlag 10 v. H.  
Tabellenentgelt 

§ 7 Abs. 6a Satz 2 Buchstabe 
a) TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 8a Satz 2 Buchstabe 
a) TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0019.46.00 Zuschlag 10 v. H. indiv. 
StdEntgelt 

§ 7 Abs. 6a Satz 5 Buchstabe 
a) TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 8a Satz 5 Buchstabe 
a) TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0019.47.00 Zuschlag 5 v. H. indiv. 
StdEntgelt 

§ 7 Abs. 6a Satz 5 Buchstabe 
a) TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 8a Satz 5 Buchstabe 
a) TV-Ärzte SKH 
 

      x x        

20.0019.71.00 Abgeltung Inanspruchn.  
RufBD (dplm) 15% - Kumul. 
Änderung Dienstplan 

§ 7 Abs. 6a i.V.m. § 9 Abs.1 
TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 8a i.V.m. § 9 Abs. 1 
TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0019.72.00 Grundvergüt. Inanspruchn.  
RufBD (dplm.) - Kumul. Änderung 
Dienstplan 

§ 7 Abs. 6a i.V.m. § 9 Abs.1 
TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 8a i.V.m. § 9 Abs. 1 
TV-Ärzte SKH 

      x x        

20.0020.01.00 Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschläge  
Zuschlagsgruppe I 

§ 19 Abs. 5 TV-L, TVZ zum 
MTArb-O-TdL 

x               

20.0020.02.00 Zuschlagsgruppe II § 19 Abs. 5 TV-L, TVZ zum 
MTArb-O-TdL 

x               

20.0020.03.00 Zuschlagsgruppe III § 19 Abs. 5 TV-L, TVZ zum 
MTArb-O-TdL 

x               

20.0020.04.00 Zuschlagsgruppe IV  § 19 Abs. 5 TV-L, TVZ zum 
MTArb-O-TdL 

x               

20.0020.05.00 Zuschlagsgruppe V § 19 Abs. 5 TV-L, TVZ zum 
MTArb-O-TdL 

x               

20.0020.06.00 Zuschlagsgruppe VI § 19 Abs. 5 TV-L, TVZ zum 
MTArb-O-TdL 

x               

20.0020.07.00 Zuschlagsgruppe VII § 19 Abs. 5 TV-L, TVZ zum 
MTArb-O-TdL 

x               
 

20.0020.08.00 Zuschlagsgruppe VIII § 19 Abs. 5 TV-L, TVZ zum 
MTArb-O-TdL 

x               

20.0020.09.00 Zuschlagsgruppe IX § 19 Abs. 5 TV-L, TVZ zum 
MTArb-O-TdL 

x               

20.0020.10.00 Zuschlagsgruppe X  § 19 Abs. 5 TV-L, TVZ zum 
MTArb-O-TdL 

x               

20.0020.11.00 Pauschalbetrag 
Straßenbetriebsdienst/Straßenbau 
(TZ-Kürz.) 

§ 19 Abs. 6 TV-L x               

20.0020.12.00 Pauschalbetrag 
Straßenbetriebsdienst/Straßenbau 
(TZ-ungek.) 

§ 19 Abs. 6 TV-L x               

20.0020.13.00 Erschwerniszuschlag 
Kampfmittelbeseitigung 

§ 51 Nr. 2 Ziffer 4 TV-L x               

20.0020.72.00 Erschwerniszuschlag TVÜ-Forst 
(4,25 %) 

§ 18 Abs. 7 TVÜ-Forst      x          

20.0020.73.00 Erschwerniszuschlag TVÜ-Forst 
(8,5 %) 

§ 18 Abs. 7 TVÜ-Forst      x          

20.0020.74.00 Erschwerniszuschlag TVÜ-Forst 
(17 %) 

§ 18 Abs. 7 TVÜ-Forst      x          

20.0020.75.00 Erschwerniszuschlag TVÜ-Forst 
(25,5 %) 

§ 18 Abs. 7 TVÜ-Forst      x          

20.0020.76.00 Erschwerniszuschlag TVÜ-Forst 
(200 %) 

Pkt. 9 der Niederschriftserklärung 
zum TV-Forst i.V.m. der DV v. 
01.05.2019 

     x          
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
  Überstundenvergütung  

(Stundenvergütung mit Zeitzuschlag 
§ 8 Abs. 2 TV-L 

 

    
20.0013.01.00 EG 01 

bis 15Ü 
Überstundenvergütung für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

115 v.H. 
(E10 – E15Ü) 
130 v.H. 
(E1 – E9b) 

    
20.0013.02.00 EG 01 

bis 15Ü 
Überstunden ohne Zeitzuschlag, für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 

    
20.0013.11.00 EG 01 

bis 15Ü 
Überstundenvergütung für dienstplanmäßige 
Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

115 v.H. 
(E10 – E15Ü) 
130 v.H. 
(E1 – E9b) 

    
20.0013.12.00 EG 01 

bis 15Ü 
Überstunden ohne Zeitzuschlag, für 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 
 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
  Überstundenzeitzuschläge 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
 

    
20.0014.01.00 EG 01 

bis 15Ü 
Überstundenzeitzuschlag für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

15 v.H. 
(E10 – E15Ü) 
30 v.H. 
(E1 – E9b) 

    
20.0014.11.00 EG 01 

bis 15Ü 
Überstundenzeitzuschlag für dienstplanmäßige 
Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

15 v.H. 
(E10 – E15Ü) 
30 v.H. 
(E1 – E9b) 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-L 

 

    
20.0015.01.00 EG 01 

bis 15Ü 
Sonntag 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00 EG 01 

bis 15Ü 
Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   Stufe 3 der jeweiligen  
   Entgeltgruppe 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

100 v. H.  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0015.03.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zeitzuschlag Feiertag 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

35 v. H.  

    
20.0015.04.00 EG 01 

bis 15Ü 
Feiertag ohne Freizeitausgleich, i. V. m. 
20.0015.03.00 
§43 Nr. 3.2.TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   individuelles Stundenentgelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

100 v. H. 

    
20.0015.05.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester vor 14 Uhr 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

35 v. H.  

    
20.0015.06.00 EG 01 

bis 15Ü 
Samstag von 13 bis 20 Uhr 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.68.00) 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,64 EUR 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0015.16.00 EG 01 

bis 15Ü 
Samstag von 13 bis 20 Uhr  
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00) 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

20 v. H. 

    
20.0015.17.00 EG 01 

bis 15Ü 
Nacht, außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr 
(und vor 0 Uhr begonnen), siehe auch 1518 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.18.00 EG 01 

bis 15Ü 
Nacht 0 bis 4 Uhr (und vor 0 Uhr begonnen) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.31.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zeitzuschlag Heiligabend ab 14 Uhr 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 

    
20.0015.39.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
  Wechselschicht- und Schichtzulage  
    
20.0015.41.00 EG 01 

bis 15Ü 
Wechselschicht (Stunde) 
§ 8 Abs. 7 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,63 EUR 

    
20.0015.42.00 EG 01 

bis 15Ü 
Schicht (Stunde) 
§ 8 Abs. 8 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,24 EUR 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-L 

 

    
20.0015.68.00 EG 01 

bis 15Ü 
Samstag von 20 bis 21 Uhr 
(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.06.00) 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,64 EUR 

    

20.0015.69.00 EG 01 
bis 15Ü 

Samstag von 20 bis 21 Uhr 
(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.16.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 

20 v.H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

   

Vergütung für Bereitschaftsdienst 
§ 8 Abs. 6 TV-L 

 

    
20.0016.01.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:    keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 

    
20.0016.02.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A2) 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:    keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.03.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A3) 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:    keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  

 
20.0016.04.00 

 
EG 01 
bis 15Ü 

 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

 
Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.05.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B2) 
 
Vorgabe auf Formblatt  
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0016.06.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.07.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
    
20.0016.08.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit  

    

20.0016.09.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit  

    20.0016.10.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0016.11.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit  

20.0016.12.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D3) 
 
Vorgabe auf Formblatt 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit 

20.0016.81.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst 
 
Besonderheit: manuelle Vorgabe des 
Bewertungssatzes (im Feld Stundensatz) 
- Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des 
   Bewertungssatzes 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

    

  Vergütung für Bereitschaftsdienst 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 

 

20.0016.01.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:    keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0016.01.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe A1) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:    J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.02.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A2) 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:    keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.02.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe A2) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:    J 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

20.0016.03.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A3) 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:    keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0016.03.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe A3) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:    J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

20.0016.04.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.04.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe B1) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

20.0016.05.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B2) 
 
Vorgabe auf Formblatt  
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0016.05.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe B2) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt  
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

20.0016.06.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.06.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe B3) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.07.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0016.07.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe C1) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.08.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.08.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe C2) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.09.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit  



 24 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0016.09.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe C3) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.10.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D1) 
Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit  

    20.0016.10.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe D1) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    

20.0016.11.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D2) 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0016.11.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe D2) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    

20.0016.12.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D3) 
 

Vorgabe auf Formblatt 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit 

    20.0016.12.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe D3) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 

Vorgabe auf Formblatt 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
    
  Vergütung für Rufbereitschaft 

§ 8 Abs. 5 TV-L 
 

    
20.0017.01.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise) 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

12,5 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0017.02.00 EG 01 

bis 15Ü 
Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache 
Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

200 v. H. 

    20.0017.03.00 EG 01 
bis 15Ü 

Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache 
Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

400 v. H. 

    
20.0017.97.00 EG 15Ü Vergütung für Rufbereitschaft für Chefärzte 

(zv-pflichtig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

12,5 v. H. 

    
  Vergütung für Mehrarbeit 

§ 8 Abs. 4 TV-L 
 

    
20.0018.01.00 EG 01 

bis 15Ü 
Mehrarbeitsvergütung (dienstplanmäßig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 
 
 
 

100 v. H 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    20.0018.11.00 EG 01 
bis 15Ü 

Mehrarbeitsvergütung (nicht dienstplanmäßig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 

    
  Schmutz-, Gefahren- und 

Erschwerniszuschläge  
§ 19 Abs. 5 TV-L i. V. m. TVZ zum MTArb-O-
TdL 

 

    
20.0020.01.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zuschlagsgruppe I 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

5 v. H. der 
Bemessungs-
grundlage 

    
20.0020.02.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zuschlagsgruppe II 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

6 v. H. der 
Bemessungs-
grundlage 

    
20.0020.03.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zuschlagsgruppe III  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

8 v. H. der 
Bemessungs- 
grundlage 

    
20.0020.04.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zuschlagsgruppe IV 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

10 v. H. der 
Bemessungs-
grundlage 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0020.05.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zuschlagsgruppe V 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

12 v. H. der 
Bemessungs-
grundlage 

    
20.0020.06.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zuschlagsgruppe VI 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

14 v. H. der 
Bemessungs-
grundlage 

    
20.0020.07.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zuschlagsgruppe VII 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

16 v. H. der 
Bemessungs-
grundlage 

    
20.0020.08.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zuschlagsgruppe VIII 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

20 v. H. der 
Bemessungs-
grundlage 

    
20.0020.09.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zuschlagsgruppe IX 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

25 v. H. der 
Bemessungs-
grundlage 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (ehemals Angestellte und Arbeiter) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0020.10.00 EG 01 

bis 15Ü 
Zuschlagsgruppe X  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

31 v. H. der 
Bemessungs-
grundlage 

    20.0020.11.00 EG 01 
bis 15Ü 

Pauschalbetrag 
Straßenbetriebsdienst/Straßenbau (TZ-Kürz.) 
 
Klassifizierung: 
Der Betrag wird ggf. auf die Teilzeitarbeit 
umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam: nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel (Bezugsart):  
Anzahl Stunden: - 
Stundensatz:  - 
Betrag:   Programmergebnis 

25 Euro 

    
20.0020.12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.0020.13.00 

EG 01 
bis 15Ü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EG 05, 
EG 06 

Pauschalbetrag 
Straßenbetriebsdienst/Straßenbau 
(TZ-ungek.) für Beschäftigte in Altersteilzeit 
(Blockmodell) 
 
Klassifizierung: 
Der Betrag wird nicht auf die Teilzeitarbeit 
umgerechnet und es erfolgt ggf. eine tageweise 
Berechnung. 
steuerpfl.: ja sozialvers.pfl.: ja zusatzvers.pfl.: ja 
durchschnittswirksam: nein 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel (Bezugsart): 
Anzahl Stunden: - 
Stundensatz:  - 
Betrag:   Programmergebnis 
 
Erschwerniszuschlag Kampfmittelbeseitigung  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

25 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 v. H. der 
Bemessungs-
grundlage 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
  Überstundenvergütung (Stundenvergütung 

mit Zeitzuschlag) 
§ 8 Abs. 2 TV-L 

 

    
20.0013.01.00 KR 05 

bis 16 
Überstundenvergütung für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

115 v.H. 
(KR13 – KR16) 
130 v.H. 
(KR05 – KR12) 

    
20.0013.02.00 KR 05 

bis 16 
Überstunden ohne Zeitzuschlag, für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 

    
20.0013.11.00 KR 05 

bis 16 
Überstundenvergütung für dienstplanmäßige 
Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

115 v.H. 
(KR13 – KR16) 
130 v.H. 
(KR05 – KR12) 

    
20.0013.12.00 KR 05 

bis 16 
Überstunden ohne Zeitzuschlag, für 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
  Überstundenzeitzuschläge 

§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
 

    
20.0014.01.00 KR 05 

bis 16 
Überstundenzeitzuschlag für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

15 v.H. 
(KR13 – KR16) 
30 v.H. 
(KR05 – KR12) 

    
20.0014.11.00 KR 05 

bis 16 
Überstundenzeitzuschlag für dienstplanmäßige 
Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

15 v.H. 
(KR13 – KR16) 
30 v.H. 
(KR05 – KR12) 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 

 

    
20.0015.01.00 KR 05 

bis 16 
Sonntag 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00 KR 05 

bis 16 
Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   Stufe 3 der jeweiligen Ent-
   geltgruppe 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
20.0015.03.00 KR 05 

bis 16 
Zeitzuschlag Feiertag 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

35 v. H. 

    
20.0015.04.00 KR 05 

bis 16 
Feiertag ohne Freizeitausgleich (i. V. m. 
20.0015.03.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   individuelles Stundenentgelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

100 v. H. 

    
20.0015.05.00 KR 05 

bis 16 
Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester vor 14 Uhr 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.06.00 KR 05 

bis 16 
Samstag von 13 bis 20 Uhr 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.68.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,64 EUR 

    
    
20.0015.16.00 KR 05 

bis 16 
Samstag von 13 bis 20 Uhr  
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
20.0015.17.00 KR 05 

bis 16 
Nacht, außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr 
(und vor 0 Uhr begonnen), siehe auch 1518 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.18.00 KR 05 

bis 16 
Nacht 0 bis 4 Uhr (und vor 0 Uhr begonnen) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.31.00 KR 05 

bis 16 
Zeitzuschlag Heiligabend ab 14 Uhr 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 

    
20.0015.39.00 KR 05 

bis 16 
Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
  Wechselschicht- und Schichtzulage  
    
20.0015.41.00 KR 05 

bis 16 
Wechselschicht (Stunde) 
§ 8 Abs. 7 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

0,63 EUR 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
20.0015.42.00 KR 05 

bis 16 
Schicht (Stunde) 
§ 8 Abs. 8 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,24 EUR 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 

 

    
20.0015.68.00 KR 05 

bis 16 
Samstag von 20 bis 21 Uhr 
(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.06.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,64 EUR 

    
20.0015.69.00 KR 05 

bis 16 
Samstag von 20 bis 21 Uhr  
(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.16.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
  Vergütung für Bereitschaftsdienst  
    
20.0016.01.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 
 
 
 
 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
20.0016.01.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe A1) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    20.0016.02.00 KR 05 
bis 16 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  

    20.0016.02.00 KR 05 
bis 16 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe A2) - Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.03.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.03.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe A3) - Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
20.0016.04.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.04.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe B1) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.05.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.05.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe B2) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.06.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
20.0016.06.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe B3) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.07.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.07.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe C1) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.08.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit  

    20.0016.08.00 KR 05 
bis 16 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe C2) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
20.0016.09.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit 

    
20.0016.09.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe C3) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.10.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.10.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe D1) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.11.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
20.0016.11.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe D2) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.12.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D3) 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.12.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe D3) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
    
20.016.81.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Bereitschaftsdienst 
 
Besonderheit: manuelle Vorgabe des 
Bewertungssatzes (im Feld Stundensatz) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  manuelle Vorgabe des 
   Bewertungssatzes 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Arbeitnehmer (Pflege) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütung 
bzw. Stundensatz 

    
  Vergütung für Rufbereitschaft 

§ 8 Abs. 5 TV-L 
 

    
20.0017.01.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

12,5 v. H. 

    
20.0017.02.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache 
Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

200 v. H. 

    
20.0017.03.00 KR 05 

bis 16 
Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache 
Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

400 v. H. 

    
  Vergütung für Mehrarbeitszeit 

§ 8 Abs. 4 TV-L 
 

    
20.0018.01.00 KR 05 

bis 16 
Mehrarbeitszeitvergütung (dienstplanmäßig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden; 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 

    
20.0018.11.00 KR 05 

bis 16 
Mehrarbeitszeitvergütung (nicht 
dienstplanmäßig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
 
 
 
 
20.0013.01.00 
 

 
 
 
 
S2 bis 
S18 

Überstundenvergütung 
Stundenvergütung mit Zeitzuschlag  
§ 8 Abs. 2 TV-L 
 
Überstundenvergütung für nicht  
dienstplanmäßige Überstunden  
  
Vorgabe auf Formblatt:  
  
Schlüssel:   
Anzahl Stunden:   
Stundensatz:    wird maschinell ermittelt  
Betrag:                Programmergebnis 
 

 
 
 
 
115 v.H.          
(S15 – S18)    
130 v.H.            
(S2 – S14) 
 
 
 
 

20.0013.02.00 S2 bis 
S18 

Überstunden ohne Zeitzuschlag, für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

100 v. H. 

20.0013.11.00 S2 bis 
S18 

Überstundenvergütung für dienstplanmäßige 
Überstunden  
  
Vorgabe auf Formblatt:  
  
Schlüssel:   
Anzahl Stunden:   
Stundensatz:    wird maschinell ermittelt  
Betrag:     Programmergebnis 
 

115 v.H.          
(S15 – S18)    
130 v.H.            
(S2 – S14) 
 

20.0013.12.00 S2 bis 
S18 

Überstunden ohne Zeitzuschlag, für  
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
  Überstundenzeitzuschläge 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
 

 

20.0014.01.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Überstundenzeitzuschlag für nicht dienstplanmäßige 
Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 

15 v.H.          
(S15 – S18)    
30 v.H.            
(S2 – S14) 
 

    
20.0014.11.00 S2 bis 

S18 
Überstundenzeitzuschlag für   
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 

15 v.H.          
(S15 – S18)    
30 v.H.            
(S2 – S14) 
 

    

  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-L 
 

 

20.0015.01.00 S2 bis 
S18 
 

Sonntag 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00 S2 bis 

S18 
Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
                             Stufe 3 der jeweiligen  
                             Entgeltgruppe 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.03.00 S2 bis 

S18 
Zeitzuschlag Feiertag  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

35 v. H. 

20.0015.04.00 S2 bis 
S18 

Feiertag ohne Freizeitausgleich,  
i. V. m. 20.0015.03.00  
§ 43 Nr. 3.2.TV-L  
  
Vorgabe auf Formblatt:  
Schlüssel:            
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:      wird maschinell ermittelt    
                     individuelles Stundenentgelt  
Betrag:                Programmergebnis   
 

100 v. H. 

20.0015.05.00 S2 bis 
S18 

Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester vor 14 Uhr  
  
Vorgabe auf Formblatt:  
  
Schlüssel:             
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:       wird maschinell ermittelt 
Betrag:                Programmergebnis 
 

35 v. H. 

20.0015.06.00 S2 bis 
S18 

Samstag von 13 bis 20 Uhr        
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.68.00) 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 

0,64 EUR 

    
20.0015.16.00 S2 bis 

S18 
Samstag von 13 bis 20 Uhr         
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
  
Schlüssel:           
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:      wird maschinell ermittelt 
Betrag:               Programmergebnis  
 
 

20 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.17.00  S2 bis 

S18 
Nacht, außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr  
(und vor 0 Uhr begonnen), siehe auch 20.0015.18.00  
  
Vorgabe auf Formblatt:  
  
Schlüssel:            
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:      wird maschinell ermittelt  
Betrag:               Programmergebnis  
 

20 v. H. 

20.0015.18.00 S2 bis 
S18 

Nacht 0 bis 4 Uhr (und vor 0 Uhr begonnen)  
  
Vorgabe auf Formblatt:  
  
Schlüssel:             
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:       wird maschinell ermittelt  
Betrag:                Programmergebnis  
 

20 v. H: 

20.0015.31.00  S2 bis 
S18 

Zeitzuschlag Heiligabend ab 14 Uhr 35%  
  
Vorgabe auf Formblatt:  
  
Schlüssel:             
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:        wird maschinell ermittelt  
Betrag:                 Programmergebnis 
 

35 v. H. 

20.0015.39.00 S2 bis 
S18 

Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 35%  
  
Vorgabe auf Formblatt:  
  
Schlüssel:    
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:          wird maschinell ermittelt  
Betrag:                   Programmergebnis  

35 v. H. 

    
  Wechselschicht- und Schichtzulage 

 

 

20.0015.41.00 S2 bis 
S18 

Wechselschicht (Stunde) 
§ 8 Abs. 7 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 

0,63 EUR 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.42.00 S2 bis 

S18 
Schicht (Stunde) 
§ 8 Abs. 8 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

0,24 EUR 

  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-L 

 

    
20.0015.68.00 S2 bis 

S18 
Samstag von 20 bis 21 Uhr                 
(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.06.00)            
§ 43 Nr. 5.1 TV-L  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:     
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:            wird maschinell ermittelt 
Betrag:                   Programmergebnis 

0,64 EUR 

    
20.0015.69.00 S2 bis 

S18 
Samstag von 20 bis 21 Uhr                     
(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.16.00)             
  
Vorgabe auf Formblatt:  
  
Schlüssel:     
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:            wird maschinell ermittelt 
Betrag:                   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
  Vergütung für Bereitschaftsdienst 

§ 8 Abs. 6 TV-L 
 

 

20.0016.01.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.02.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

    
20.0016.03.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.04.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.05.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.06.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.07.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

    
20.0016.08.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

    
20.0016.09.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

    
20.0016.10.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.11.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.12.00 
 

S2 bis 
S18 
 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

    
20.0016.81.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Bereitschaftsdienst 
 
Besonderheit:   manuelle Vorgabe des Be- 
   Wertungssatzes (im Feld 
   (Stundensatz) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
  Vergütung für Bereitschaftsdienst 

§ 43 Nr. 5.2 TV-L 
 

 

20.0016.01.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.01.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe A1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.02.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.02.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe A2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:       manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
 

20.0016.03.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.03.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe A3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.04.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.04.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe B1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
 

    
20.0016.05.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.05.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe B2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.06.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.06.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe B3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
 

    
20.0016.07.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.07.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe C1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.08.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.08.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe C2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
 

20.0016.09.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.09.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe C3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.10.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.10.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe D1) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
 

20.0016.11.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.11.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe D2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.12.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      keine Vorgabe! 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit 
 

20.0016.12.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe D3) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:        manuelle Vorgabe des  
   Stundensatzes 
FZZ:                      J 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit + 25 
v.H. 
Feiertagszu-
schlag 
 

  Vergütung für Rufbereitschaft 
§ 8 Abs. 5 TV-L 

 

    

20.0017.01.00 S2 bis 
S18 

Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise)  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

12,5 v.H. 

    
20.0017.02.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache Pauschale)  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Tage: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

200 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes Stand: 09/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenvergütun
g bzw. 
Stundensatz 

    
20.0017.03.00 S2 bis 

S18 
Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache Pauschale)  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Tage: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 
 
 

400 v. H. 

  Vergütung für Mehrarbeit 
§ 8 Abs. 4 TV-L 

 

    
20.0018.01.00 S2 bis 

S18 
Mehrarbeitsvergütung (dienstplanmäßig)  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

100 v. H. 
 

    
20.0018.11.00 S2 bis 

S18 
Mehrarbeitsvergütung (nicht dienstplanmäßig)  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:         wird maschinell ermittelt 
Betrag:                  Programmergebnis 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Lehrer Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung Stundensatz 

    
  Mehrarbeitsvergütung 

§ 44 Nr. 2 TV-L i.V.m. SächsEMAVO 
 

    
20.0018.02.00 EG 06 

bis 15Ü 
Mehrarbeitsvergütung 
§ 18 Abs. 2 Nr. 1 SächsEMAVO ndplm 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

21,82 EUR 

    
20.0018.04.00 EG 06 

bis 15Ü 
Mehrarbeitsvergütung 
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 SächsEMAVO ndplm 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

30,27 EUR 

    
    

20.0018.06.00 EG 06 
bis 15Ü 

Mehrarbeitsvergütung Teilzeit § 19 Abs. 1  
und 2 SächsEMAVO ndplm 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

    

20.0018.52.00 EG 06 
bis 15Ü 

Mehrarbeitsvergütung 
§ 18 Abs. 2 Nr. 1 SächsEMAVO dplm 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 
 
 

21,82 EUR 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Lehrer Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung Stundensatz 

    

20.0018.54.00 EG 06 
bis 15Ü 

Mehrarbeitsvergütung 
§ 18 Abs. 2 Nr. 2 SächsEMAVO dplm 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

30,27 EUR 

    
    
20.0018.56.00 EG 06 

bis 15Ü 
Mehrarbeitsvergütung Teilzeit § 19 Abs. 1 
und 2 SächsEMAVO dplm 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Lehrkräfte, für die § 44 TV-L nicht gilt Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz 

    
  Überstundenzeitzuschläge 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
 

    
20.0014.01.00 EG 06 

bis 15Ü 
Überstundenzeitzuschlag für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

15 v. H. 
(E10-E15Ü) 
30 v. H. 
(E6-E9b) 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-L 

 

    
20.0015.01.00 EG 06 

bis 15Ü 
Sonntag 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00 EG 06 

bis 15Ü 
Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   Stufe 3 der jeweiligen  
   Entgeltgruppe 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H.  

    
20.0015.03.00 EG 06 

bis 15Ü 
Zeitzuschlag Feiertag 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

35 v. H.  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Lehrkräfte, für die § 44 TV-L nicht gilt Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz 

    
20.0015.06.00 EG 06 

bis 15Ü 
Samstag von 13 bis 20 Uhr 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.68.00) 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,64 EUR 

    
20.0015.16.00 EG 06 

bis 15Ü 
Samstag von 13 bis 20 Uhr 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.17.00 EG 06 

bis 15Ü 
Nacht, außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr 
(und vor 0 Uhr begonnen), siehe auch 1518 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.18.00 EG 06 

bis 15Ü 
Nacht 0 bis 4 Uhr (und vor 0 Uhr begonnen) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

20.0015.68.00 EG 06 
bis 15Ü 

Samstag von 20 bis 21 Uhr 
(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.06.00) 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

0,64 EUR 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Lehrkräfte, für die § 44 TV-L nicht gilt Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz 

 
    
20.0015.69.00 EG 06 

bis 15Ü 
Samstag von 20 bis 21 Uhr  
(Samstag bis 21 Uhr siehe 20.0015.16.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
  Mehrarbeitsvergütung  
    
20.0018.07.00 EG 06 

bis 15Ü 
Mehrarbeitsvergütung 
gem. § 8 Abs. 4 TV-L ndplm 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

20.0018.57.00 EG 06 
bis 15 Ü 

Mehrarbeitsvergütung 
gem. § 8 Abs. 4 TV-L ndplm 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (TV-Forst) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
  Überstundenvergütung  

§ 8 Abs. 2 TV-Forst 
 

    
20.0013.02.00 EG 01 

bis 08 
Überstunden ohne Zeitzuschlag, für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:    Programmergebnis 
 

100 v. 

  Überstundenzeitzuschlag 
§ 8 Abs. 1 TV-Forst 

 

20.0014.01.00 EG 01 
bis 08 

Überstundenzeitzuschlag für nicht dienstplanmäßige 
Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

30 v. H. 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-Forst 

 

    
20.0015.01.00 EG 01 

bis 08 
 

Sonntag 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

25 v. H. 

20.0015.02.00 EG 01 
bis 08 

Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (TV-Forst) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    

20.0015.03.00 EG 01 
bis 08 

Zeitzuschlag Feiertag  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 

20.0015.06.00 EG 01 
bis 08 

Samstag von 13 bis 20 Uhr 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    

20.0015.07.00 EG 01 
bis 08 

Nachtzuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

20 v. H. 

  Schichtzulage 
§ 8 Abs. 8 TV-Forst 
 

 

20.0015.42.00 EG 01 
bis 08 

Schicht (Stunde) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

0,24 EUR 

  Vergütung für Arbeit zu besonderen Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-Forst 
 

 

20.0015.69.00 EG 01 
bis 08 

Samstag von 20 bis 21 Uhr 
(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.06.00) 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v.H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (TV-Forst) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    

  Vergütung für Rufbereitschaft 
§ 8 Abs. 5 TV-Forst 
 

 

20.0017.01.00 EG 01 
bis 08 

Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise)  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

12,5 v.H. 

    

20.0017.02.00 EG 01 
bis 08 

Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache 
Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

200 v. H. 

20.0017.03.00 EG 01 
bis 08 

Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache 
Pauschale)  
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

400 v. H. 

  Erschwerniszuschläge 
§ 18 Abs. 7 TVÜ-Forst 
 

 

20.0020.72.00 
 

EG 01 
bis 08 
 

Erschwerniszuschlag  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

4,25 v.H. der 
Bemessungs-
grundlage 

20.0020.73.00 
 

EG 01 
bis 08 
 

Erschwerniszuschlag  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

8,5 v.H. der 
Bemessungs-
grundlage 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2  

Bereich:  Beschäftigte (TV-Forst) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stundenverg. 
bzw. Stunden-
satz bzw. Betrag 

    
20.0020.74.00 
 

EG 01 
bis 08 
 

Erschwerniszuschlag  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

17 v.H. der 
Bemessungs-
grundlage 

    
20.0020.75.00 
 

EG 01 
bis 08 
 

Erschwerniszuschlag  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

25,5 v.H. der 
Bemessungs-
grundlage 

20.0020.76.00 
 

EG 01 
bis 08 
 

Erschwerniszuschlag  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
Betrag:    Programmergebnis 
 

200 v.H. der 
Bemessungs-
grundlage 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Pkw-Fahrer Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Überstundenzeitzuschläge 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
 

    
20.0014.01.00 alle Zeitzuschlag für Überstunden 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

30 v. H.  

    
20.0014.11.00 alle Zeitzuschlag für dienstplanmäßige 

Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

30 v. H. 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 4 Abs. 4 Pkw-Fahrer-TV-L 

 

    
20.0015.01.00 alle Sonntag 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00 alle Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   Stufe 3 der maßgebenden 
   Entgeltgruppe 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Pkw-Fahrer Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.03.00 alle Zeitzuschlag Feiertag 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 

    
20.0015.04.00 alle Feiertag ohne Freizeitausgleich (i. V. m. 15 03) 

§ 43 Nr. 3.2 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   individuelles Stundenentgelt 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 

    
20.0015.05.00 alle Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester vor 14 Uhr 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.06.00 alle Samstag vom 13 bis 20 Uhr 

(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.07.00 alle Nacht, außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr 

(und vor 0 Uhr begonnen), siehe auch 1508 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

20 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Pkw-Fahrer Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.08.00 alle Nacht zwischen 0 und 4 Uhr  

(und vor 0 Uhr begonnen) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.31.00 alle Zeitzuschlag Heiligabend ab 14 Uhr 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.39.00 alle Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
  Wechselschicht- und Schichtzulage  
    
20.0015.41.00 alle Wechselschicht (Stunde) 

§ 8 Abs. 7 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,63 EUR 
 

    
20.0015.42.00 alle Schicht (Stunde) 

§ 8 Abs. 8 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,24 EUR 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Pkw-Fahrer Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 4 Abs. 4 Pkw-Fahrer-TV-L 

 

    
20.0015.69.00 alle Samstag vom 20 bis 21 Uhr 

(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.06.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
  Vergütung für Rufbereitschaft 

§ 8 Abs. 5 TV-L 
 

    
20.0017.01.00 alle Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

12,5 v. H. 

    
20.0017.02.00 alle Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache 

Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

200 v. H. 

    
20.0017.03.00 alle Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache 

Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

400 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Überstundenvergütung  

(Stundenvergütung mit Zeitzuschlag) 
§ 8 Abs. 2 TV-Ärzte SKH 

 

    
20.0013.01.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Überstundenvergütung für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

115 v.H. 

    
20.0013.02.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Überstunden ohne Zeitzuschlag, für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 

    
20.0013.11.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Überstundenvergütung für dienstplanmäßige 
Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

115 v. H. 

    
20.0013.12.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Überstunden ohne Zeitzuschlag, für 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0013.97.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Überstundenvergütung für kommissarisch tätige 
Chefärzte (zv-pflichtig) 
 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

    
20.0013.98.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Überstundenvergütung für Chefärzte auf Probe 
(zv-frei) 
 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

    
  Überstundenzeitzuschläge 

§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 
 

    
20.0014.01.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Überstundenzeitzuschlag für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

15 v. H. 

    
20.0014.11.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Überstundenzeitzuschlag für dienstplanmäßige 
Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

15 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 

 

    
20.0015.01.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Sonntag 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   Ä1 Stufe 3/ Ä2 Stufe 1 der 
   jeweiligen Entgeltgruppe 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 

    
20.0015.03.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Zeitzuschlag Feiertag 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 

    
20.0015.04.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Feiertag ohne Freizeitausgleich (i. V. m. 
20.0015.03.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   individuelles Stundenentgelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.05.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester vor 14 Uhr 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.06.00 EG Ä1 

bis Ä2  
Samstag von 13 bis 20 Uhr 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.17.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Nacht (gültig ab 04.2012) 
außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr (und vor  
0 Uhr begonnen), siehe auch 1518 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.18.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Nacht zwischen 0 und 4 Uhr (gültig ab 04.2012) 
(und vor 0 Uhr begonnen) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.19.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Zeitzuschlag für Nachtarbeit 
während Bereitschaft 20 %, 
außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr (und vor  
0 Uhr begonnen), siehe auch 1520 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.20.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Zeitzuschlag für Nachtarbeit (0 - 4 Uhr und vor  
0 Uhr begonnen) während Bereitschaft 20 % 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.31.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Zeitzuschlag Heiligabend ab 14 Uhr 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 

20.0015.39.00 EG Ä1 
bis Ä2 

Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 

  Wechselschicht- und Schichtzulage  
    
20.0015.41.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Wechselschicht (Stunde) 
§ 8 Abs. 4 Satz 2 TV-Ärzte SKH 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,63 EUR 

    
20.0015.42.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Schicht (Stunde) 
§ 8 Abs. 5 Satz 2 TV-Ärzte SKH 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,24 EUR 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte SKH 

 

    
20.0015.69.00 EG Ä1 

bis Ä2  
Samstag von 20 bis 21 Uhr 
(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.06.00) 
(Gilt nur bis Wertstellung 12.2024) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
  Vergütung für Bereitschaftsdienste 

§ 9 Abs. 2 TV-Ärzte SKH 
 

    
20.0016.01.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe I) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung 
mit 60 v. H. 
als Arbeitszeit 

    
20.0016.01.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe I) – Gilt ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung 
mit 60 v. H. 
als Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.02.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe II) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung 
mit 80 v. H. 
als Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.02.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe II) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung 
mit 80 v. H. 
als Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag  

    
20.0016.03.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe III) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung 
mit 90 v. H. 
als Arbeitszeit  

    
20.0016.03.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe III) - Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung 
mit 90 v. H. 
als Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
  Zuschlag Bewertungssatz 

Bereitschaftsdienst  
§ 9 Abs. 2a i.V.m. § 7 Abs. 7a TV-Ärzte SKH   
§ 7 Abs. 8a TV-Ärzte SKH 

 

20.0016.77.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Zuschlag Bewertungssatz Bereitschaftsdienst  
10 v.H. 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt  
Betrag:                         Programmergebnis 

10 v.H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.78.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zuschlag Bewertungssatz Bereitschaftsdienst  
20 v.H.  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt    
Betrag:    Programmergebnis 
 
 

20 v.H. 

    
20.0016.79.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zuschlag Bewertungssatz Bereitschaftsdienst  
30 v.H.  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt  
Betrag:    Programmergebnis 
 
 

30 v.H. 

20.0016.80.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Zuschlag Bewertungssatz Bereitschaftsdienst  
40 v.H.  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt               
Betrag:   Programmergebnis 
 

40 v.H. 

    20.0016.97.00 EG Ä1 
bis Ä2 

Vergütung für Bereitschaftsdienst für 
kommissarisch tätige Chefärzte (zv-pflichtig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.98.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Bereitschaftsdienst für Chefärzte 
auf Probe (zv-frei) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

 

    
  Vergütung für Rufbereitschaft ohne / mit  

10 % Zuschlag 
§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 8a TV-Ärzte SKH 

 

    
20.0017.01.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:  keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

12,5 v. H. 

20.0017.01.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise) 
+ 10% Zuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt  
Zuschlag:                     J 
Betrag:                         Programmergebnis 

12,5 v.H. + 10 
v.H. Zuschlag 

    
20.0017.02.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache 
Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:  keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

200 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0017.02.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache 
Pauschale) + 10% Zuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Tage:  
Stundensatz:     wird maschinell ermittelt  
Zuschlag:     J         
Betrag:      Programmergebnis 
 

200 v.H. + 10 
v.H. Zuschlag 

    20.0017.03.00 EG Ä1 
bis Ä2 

Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache 
Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:  keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

400 v. H. 

    
20.0017.03.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache 
Pauschale) + 10% Zuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Tage:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt  
Zuschlag:   J         
Betrag:                         Programmergebnis 
 

400 v.H. + 10 
v.H. Zuschlag 

    
  Kumulation von Zuschlägen bei 

Rufbereitschaft - 10% Zuschlag für 
verspätete Dienstplanerstellung + 10% 
Zuschlag für kurzfristige Dienstplanänderung 
(Kumulation nur auf geänderten Dienst) 

§ 7 Abs. 8a TV-Ärzte SKH 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    

20.0017.71.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Rufbereit.: 12,5% des Stundenentgeltes   
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     J 
Betrag:                         Programmergebnis 

12,5 v.H. + 20 
v.H. Zuschlag 

    
20.0017.72.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft  
(2-fache Pauschale)  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:                wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     J 
Betrag:                         Programmergebnis 
 

200 v.H. + 20 
v.H. Zuschlag 

    
20.0017.73.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft  
(4-fache Pauschale)  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:                wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     J 
Betrag:                         Programmergebnis 

400 v.H. + 20 
v.H. Zuschlag 

    
20.0017.97.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Rufbereitschaft für kommissarisch 
tätige Chefärzte (zv-pflichtig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0017.98.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Vergütung für Rufbereitschaft für Chefärzte auf 
Probe (zv-frei) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
  Vergütung für Mehrarbeit 

§ 8 Abs. 3 TV-Ärzte SKH 
 

    
20.0018.01.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Mehrarbeitsvergütung (dienstplanmäßig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 

20.0018.11.00 EG Ä1 
bis Ä2 

Mehrarbeitsvergütung (nicht dienstplanmäßig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Sunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 

  Abgeltung von Zeiten der Inanspruchnahme 
in der Rufbereitschaft ohne / mit 10% 
Zuschlag 
§ 7 Abs. 8a TV-Ärzte SKH i.V.m. § 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
SKH 
 

 

20.0019.11.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:  keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

115 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0019.11.00 EG Ä1 

bis Ä4 
 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt  
Zuschlag:  J 
Betrag:   Programmergebnis 

115 v.H. + 
10 v.H. 
Zuschlag 
 

    
20.0019.12.00 EG Ä1 

bis Ä4 
 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung 
ohne Zeitzuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:  keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v.H. 

20.0019.12.00 EG Ä1 
bis Ä4 
 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung 
ohne Zeitzuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt  
Zuschlag:  J 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v.H. + 
10 v.H. 
Zuschlag 
 

 

20.0019.45.00 

 

EG Ä1 
bis Ä2 

Nichteinhaltung der Frist zur Dienstplanung 
Zuschlag gem. § 7 Abs. 8a Satz 2 Buchstabe a) 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Betrag:   Programmergebnis 

 

 
10 v.H. des 
Tabellen-
entgelts 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0019.46.00 EG Ä1 

bis Ä2 
Zuschlag gem. § 7 Abs. 8a Satz 5 Buchstabe a) 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Stunden: 
Betrag:   Programmergebnis 

10 v.H. des 
individuellen 
Stundenent-
geltes 

20.0019.47.00 EG Ä1 
bis Ä2 

Zuschlag gem. § 7 Abs. 8a Satz 5 Buchstabe a) 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Stunden 
Betrag:   Programmergebnis 

5 v.H. des 
individuellen 
Stundenent-
geltes 

  Kumulation von Zuschlägen bei Abgeltung von 
Zeiten der Inanspruchnahme in der 
Rufbereitschaft - 10% Zuschlag für verspätete 
Dienstplanänderung + 10% Zuschlag für 
kurzfristige Dienstplanänderung 
(Kumulation nur auf geänderten Dienst) 

§ 7 Abs. 8a TV-Ärzte SKH i.V.m. § 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
SKH 
 

 

20.0019.71.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 v.H. + 
20 v.H. 
Zuschlag 
 



 83 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Sächs. Krankenhäusern (Fachkrankenhäuser für 
Psychiatrie und Neurologie) des Freistaates Sachsen Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0019.72.00 EG Ä1 

bis Ä4 
 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung 
ohne Zeitzuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     J 
Betrag:                         Programmergebnis 
 

100 v.H. + 
20 v.H. 
Zuschlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Überstundenvergütung  

§ 8 Abs. 2 TV-Ärzte  
 

    
20.0013.01.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Überstundenvergütung für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

115 v.H. 

    
20.0013.02.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Überstunden ohne Zeitzuschlag, für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 

    
20.0013.11.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Überstundenvergütung für dienstplanmäßige 
Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

115 v. H. 

    
20.0013.12.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Überstunden ohne Zeitzuschlag, für 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Überstundenzeitzuschläge 

§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 
 

    
20.0014.01.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Überstundenzeitzuschlag für nicht 
dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

15 v. H. 

    
20.0014.11.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Überstundenzeitzuschlag für dienstplanmäßige 
Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

15 v. H. 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 

 

    
20.0015.01.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Sonntag 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   Stufe 3 der jeweiligen Ent-
   geltgruppe 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.03.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zeitzuschlag Feiertag 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.04.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Feiertag ohne Freizeitausgleich (i. V. m. 
20.0015.03.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   individuelles Stundenentgelt 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 

    
20.0015.05.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester vor 14 Uhr 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.06.00 EG Ä1 

bis Ä4  
Samstag von 13 bis 20 Uhr 
(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe  20.0015.69.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.17.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zeitzuschlag für Nachtarbeit 20% 
außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr (und vor 
0 Uhr begonnen), siehe auch 1518 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

20 v.H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.18.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zeitzuschlag für Nachtarbeit (0-4 Uhr und vor 
0 Uhr begonnen) 20% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v.H. 

    
20.0015.19.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zeitzuschlag für Nachtarbeit während 
Bereitschaft 20% 
außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr (und vor 
0 Uhr begonnen) siehe auch 1520 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v.H. 

    
20.0015.20.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zeitzuschlag für Nachtarbeit (0-4 Uhr und vor 
0 Uhr begonnen) während Bereitschaft 20% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v.H. 

    
20.0015.31.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zeitzuschlag Heiligabend ab 14 Uhr 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.39.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 35% 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Wechselschicht- und Schichtzulage  
    
20.0015.41.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Wechselschicht (Stunde) 
§ 8 Abs. 5 TV-Ärzte 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,63 EUR 

    
20.0015.42.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Schicht (Stunde) 
§ 8 Abs. 6 TV-Ärzte 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

0,24 EUR 

  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 
Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-Ärzte 

 

    
20.0015.69.00 EG Ä1 

bis Ä4  
Samstag von 20 bis 21 Uhr 
(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.06.00) 
(Gilt nur bis Wertstellung 03.2024!) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
  Vergütung für Bereitschaftsdienste 

§ 9 Abs. 2 TV-Ärzte 
 

    20.0016.01.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe I) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung 
mit 60 v. H.   
als Arbeitszeit 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.01.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe I) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 

Bewertung 
mit 60 v. H.   
als Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

20.0016.02.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe II) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

Bewertung 
mit 95 v. H.   
als Arbeitszeit 

    20.0016.02.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Vergütung für Bereitschaftsdienst an Feiertagen 
(Stufe II) – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

Bewertung 
mit 95 v. H.   
als Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

20.0016.71.00 EG Ä1 
bis Ä2 

JVA-Bereitschaftsdienstvergütung Stufe I 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
FZZ:    keine Vorgabe! 
Betrag:    Programmergebnis 
 
 
 

Bewertung 
mit 60 v. H.   
als Arbeitszeit 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.71.00 EG Ä1 

bis Ä2 
JVA-Bereitschaftsdienstvergütung an Feiertagen 
Stufe I – Gilt ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
FZZ:    J 
Betrag:    Programmergebnis 

Bewertung 
mit 60 v. H.   
als Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    20.0016.72.00 EG Ä1 
bis Ä2 

JVA-Bereitschaftsdienstvergütung Stufe II 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:    Programmergebnis 

Bewertung 
mit 80 v. H.   
als Arbeitszeit 

    20.0016.72.00 EG Ä1 
bis Ä2 

JVA-Bereitschaftsdienstvergütung an Feiertagen 
Stufe II – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:    Programmergebnis 

Bewertung 
mit 80 v. H.   
als Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.73.00 EG Ä1 

bis Ä2 
JVA-Bereitschaftsdienstvergütung Stufe III 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:    Programmergebnis 

Bewertung 
mit 90 v. H.   
als Arbeitszeit 

20.0016.73.00 EG Ä1 
bis Ä2 

JVA-Bereitschaftsdienstvergütung an Feiertagen 
Stufe III – Gilt-ab Wertstellung 01.2017 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:    Programmergebnis 
 

Bewertung 
mit 90 v. H.   
als Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Zuschlag Bewertungssatz 

Bereitschaftsdienst  
§ 9 Abs. 2a i.V.m. § 7 Abs. 5a TV-Ärzte 
§ 7 Abs. 5a i.V.m. § 40 TV-Ärzte sowie  
§ 9 Abs. 2a TV-Ärzte SKH (ab 01.01.2021) 
§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte 
 

 

20.0016.77.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Zuschlag Bewertungssatz Bereitschaftsdienst  
10 v.H. 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

10 v.H. 

    

20.0016.78.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Zuschlag Bewertungssatz Bereitschaftsdienst  
20 v.H.  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:               wird maschinell ermittelt               
Betrag:                        Programmergebnis 

20 v.H. 

    

20.0016.79.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Zuschlag Bewertungssatz Bereitschaftsdienst  
30 v.H.  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:               wird maschinell ermittelt               
Betrag:                        Programmergebnis 
 
 
 
 
 

30 v.H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.80.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zuschlag Bewertungssatz Bereitschaftsdienst  
40 v.H.  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:               wird maschinell ermittelt               
Betrag:                        Programmergebnis 
 
 
 

40 v.H. 

  Vergütung für Rufbereitschaft ohne / mit 
10 % Zuschlag 
§ 9 Abs. 1 TV-Ärzte / § 7 Abs. 6a TV-Ärzte 

 

    
20.0017.01.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise) 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:  keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

12,5 v. H. 

    
20.0017.01.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise) 
+ 10 % Zuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:  J 
Betrag:    Programmergebnis 

12,5 v. H. + 
10 v. H. 
Zuschlag 

    
20.0017.02.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache 
Pauschale) 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:  keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 

200 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0017.02.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache 
Pauschale) + 10 % Zuschlag 
 

Vorgabe auf Formblatt:  
 

Schlüssel:  
Anzahl Tage:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:  J 
Betrag:   Programmergebnis 

200 v. H. +  
10 v. H.  
Zuschlag 

20.0017.03.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache 
Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:  keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

400 v. H. 

    
20.0017.03.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache 
Pauschale) + 10 % Zuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Tage:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Zuschlag:  J 
Betrag:   Programmergebnis 

400 v. H. + 
10 v. H. 
Zuschlag 

    
  Kumulation von Zuschlägen bei 

Rufbereitschaft - 10% Zuschlag für 
verspätete Dienstplanerstellung + 10% 
Zuschlag für kurzfristige Dienstplanänderung  
(Kumulation nur auf geänderten Dienst) 

§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte 

 

    
20.0017.71.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft  
(stundenweise Vergütung) 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:               wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                    J 
Betrag:                        Programmergebnis 

12,5 v.H. + 20 
v.H. Zuschlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0017.72.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft  
(2-fache Pauschale)  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:                wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     J 
Betrag:                         Programmergebnis 
 

200 v.H. +  
20 v.H. 
Zuschlag 

    
20.0017.73.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Vergütung für Rufbereitschaft  
(4-fache Pauschale)  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:                wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     J 
Betrag:                         Programmergebnis 

400 v.H. +  
20 v.H. 
Zuschlag 

    
  Vergütung für Mehrarbeit 

§ 8 Abs. 4 TV-Ärzte 
 

    
20.0018.01.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Mehrarbeitsvergütung (dienstplanmäßig)  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 

100 v. H. 

20.0018.11.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Mehrarbeitsvergütung (nicht dienstplanmäßig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Abgeltung von Zeiten der Inanspruchnahme 

in der Rufbereitschaft ohne / mit 10% 
Zuschlag 
§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte i.V.m. § 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
 

 

20.0019.11.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:  keine Vorgabe! 
Betrag:                         Programmergebnis 

115 v. H. 

    
20.0019.11.00 EG Ä1 

bis Ä4 
 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:                wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     J 
Betrag:                         Programmergebnis 

115 v.H. + 
10 v.H. 
Zuschlag 
 

    
20.0019.12.00 EG Ä1 

bis Ä4 
 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung 
ohne Zeitzuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:                wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     keine Vorgabe! 
Betrag:                         Programmergebnis 

 

100 v.H. 
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Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0019.12.00 EG Ä1 

bis Ä4 
 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung ohne 
Zeitzuschlag 

 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:                wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     J 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v.H. + 
10 v.H. 
Zuschlag 
 

    

 
 
20.0019.45.00 
 

 
 
EG Ä1 
bis Ä4 

Nichteinhaltung der Frist zur Dienstplanung 
 
Zuschlag gem. § 7 Abs. 6a Satz 1 und 2  

Buchstabe a) 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Betrag:   Programmergebnis 

 
 
10 v.H. des 
Tabellen-
entgelts 

    

20.0019.46.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Zuschlag gem. § 7 Abs. 6a Satz 5 Buchstabe a) 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Stunden: 
Betrag:   Programmergebnis 

10 v.H. des 
individuellen 
Stundenent-
geltes 

    
20.0019.47.00 EG Ä1 

bis Ä4 
Zuschlag gem. § 7 Abs. 6a Satz 5 Buchstabe a) 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Stunden: 
Betrag:                        Programmergebnis 

5 v.H. des 
individuellen 
Stundenent-
geltes 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Ärzte an Universitätsklinika, die überwiegend in der 
Patientenversorgung tätig sind Stand: 04/2025 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Kumulation von Zuschlägen bei Abgeltung von 

Zeiten der Inanspruchnahme in der 
Rufbereitschaft - 10% Zuschlag für verspätete 
Dienstplanänderung + 10% Zuschlag für 
kurzfristige Dienstplanänderung 
(Kumulation nur auf geänderten Dienst) 

§ 7 Abs. 6a TV-Ärzte i.V.m. § 9 Abs. 1 TV-Ärzte 
 

 

20.0019.71.00 EG Ä1 
bis Ä4 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung  
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:                wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     J 
Betrag:                         Programmergebnis 
 

115 v.H. + 20 
v. H. 
Zuschlag 

    
20.0019.72.00 EG Ä1 

bis Ä4 
 

Abgeltung Inanspruchnahme Rufbereitschaft 
dienstplanmäßig mit Überstundenvergütung 
ohne Zeitzuschlag 
 
Vorgabe auf Formblatt:  
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden:  
Stundensatz:                wird maschinell ermittelt               
Zuschlag:                     J 
Betrag:                         Programmergebnis 

100 v.H. + 
20 v.H. 
Zuschlag 
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Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Chefärzte Stand: 04/2020 

Bezugsart Bezeichnung 
v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

   
 Überstundenvergütung  

 
 

   
20.0013.97.00 Überstundenvergütung für Chefärzte (zv-pflichtig) 

 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

 

   
20.0013.98.00 Überstundenvergütung für Chefärzte(zv-frei) 

 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

 

   
 Vergütung für Bereitschaftsdienst 

 
 

   
20.0016.97.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst für Chefärzte (zv-

pflichtig) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

   
20.0016.98.00 Vergütung für Bereitschaftsdienst für Chefärzte (zv-frei) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Chefärzte Stand: 04/2020 

Bezugsart Bezeichnung 
v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

   
 Vergütung für Rufbereitschaft 

 
 

   
20.0017.97.00 Vergütung für Rufbereitschaft für Chefärzte (zv-pflichtig) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 

 

   
20.0017.98.00 Vergütung für Rufbereitschaft für Chefärzte (zv-frei) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigungsförderung SGB II, III (einschl. ABM) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Überstundenvergütung  

§ 8 Abs. 2 TV-L 
 

    
20.0013.01.00  Abgeltung nicht dplm. Überstunden  

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

130 v. H. 

    
20.0013.02.00  Grundvergütung nicht dplm. Überstunden 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 

    
20.0013.11.00  Abgeltung dplm. Überstunden  

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

130 v.H. 

    
20.0013.12.00  Grundvergütung nicht dplm. Überstunden 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 
 
 

100 v.H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigungsförderung SGB II, III (einschl. ABM) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0013.70.00  Abgeltung nicht dplm. Überstunden  

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

115 v. H. 

    
20.0013.71.00  Abgeltung dplm. Überstunden  

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

115 v.H. 

    
  Überstundenzeitzuschläge 

§ 8 Abs. 1 TV-L 
 

    
20.0014.01.00  Zeitzuschlag für nicht dplm. Überstunden 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

30 v. H. 

    
20.0014.11.00  Zeitzuschlag für dplm. Überstunden 

 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

30 v. H. 

    
20.0014.70.00  Zeitzuschlag für nicht dplm. Überstunden 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

15 v. H. 



 102 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigungsförderung SGB II, III (einschl. ABM) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0014.71.00  Zeitzuschlag für dplm. Überstunden 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

15 v. H. 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-L 

 

    
20.0015.01.00  Sonntag 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00  Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 

    
20.0015.03.00  Zeitzuschlag Feiertag 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.04.00  Feiertag ohne Freizeitausgleich (i. V. m. 

20.0015.03.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigungsförderung SGB II, III (einschl. ABM) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.05.00  Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester vor 14 Uhr 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 

    
20.0015.16.00  Samstag von 13 bis 20 Uhr  

(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

20 v. H. 

    
20.0015.17.00  Nacht, außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr 

(und vor 0 Uhr begonnen), siehe auch 1518 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

20 v. H. 

20.0015.18.00  Nacht 0 bis 4 Uhr (und vor 0 Uhr begonnen) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

20 v. H. 

    
20.0015.31.00  Zeitzuschlag Heiligabend ab 14 Uhr 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigungsförderung SGB II, III (einschl. ABM) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.39.00  Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
  Wechselschicht- und Schichtzulage 

§ 8 Abs. 7 TV-L 
 

    
20.0015.41.00  Wechselschicht  

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,63 EUR 

    
20.0015.42.00  Schicht (Stunde) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,24 EUR 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 1 TV-L 

 

    
20.0015.69.00  Samstag von 20 bis 21  Uhr  

(Samstag bis 20 Uhr siehe  20.0015.16.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

20 v. H. 
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Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigungsförderung SGB II, III (einschl. ABM) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Zuschläge bei Entgeltfortzahlung  
  § 8 Abs. 1 TV-L  
    
20.0015.91.00  Zuschlag für Sonntagsarbeit (steuerpflichtig) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert (Std.satz x Prozentsatz)1) 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
20.0015.92.00  Zuschlag für Feiertagsarbeit (steuerpflichtig) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert (Std.satz x Prozentsatz)1) 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
20.0015.97.00  Zuschlag für Nachtarbeit (steuerpflichtig) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert (Std.satz x Prozentsatz)1) 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
  Mehrarbeitsvergütung 

§ 8 Abs. 4 TV-L 
 

    
20.0018.01.00  Mehrarbeitsvergütung dplm. 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

 

1) Es ist der maßgebende prozentual gekürzte Stundensatz vorzugeben (s. Arbeitsanleitung Teil III Punkt 1.11.2.). 
 



 106 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Beschäftigungsförderung SGB II, III (einschl. ABM) Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0018.11.00  Mehrarbeitsvergütung nicht dplm. 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  Wert gemäß Arbeitsvertrag 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende BBiG Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Überstundenvergütung  

(Stundenvergütung mit Zeitzuschlag) 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 

 

    
20.0013.01.00  Überstundenvergütung 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden; 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

130 v. H.  

    
  Zeitzuschläge 

§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
 

    
20.0014.01.00  Zeitzuschlag für Überstunden 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

30 v. H. 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 

 

    
20.0015.01.00  Sonntag 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00  Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 
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Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende BBiG Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.03.00  Zeitzuschlag Feiertag 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 

    
20.0015.04.00  Feiertag ohne Freizeitausgleich (i. V. m. 

20.0015.03.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 

    
20.0015.05.00  Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester vor 14 Uhr 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 

    
20.0015.06.00  Samstag von 13 bis 20 Uhr 

(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.68.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,64 EUR 

    
20.0015.07.00  Nacht 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

1,28 EUR 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende BBiG Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.16.00  Samstag von 13 bis 20 Uhr 

(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.17.00  Nacht, außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr 

(und vor 0 Uhr begonnen), siehe auch 1518 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.18.00  Nacht 0 bis 4 Uhr (und vor 0 Uhr begonnen) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.31.00  Zeitzuschlag Heiligabend ab 14 Uhr 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.39.00  Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 
 
 

35 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende BBiG Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.68.00  Samstag von 20 bis 21 Uhr 

(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.06.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

0,64 EUR 

    
20.0015.69.00  Samstag von 20 bis 21 Uhr 

(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.16.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v.H.  

    
  Vergütung für Bereitschaftsdienst 

§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 

 

    
20.0016.01.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A1) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 

    
20.0016.01.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe A1) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende BBiG Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.02.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A2) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  

    

20.0016.02.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 
Feiertagen (Stufe A2) - Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.03.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A3) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.03.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe A3) - Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.04.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B1) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende BBiG Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.04.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe B1) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.05.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B2) 

 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.05.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe B2) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.06.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B3) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende BBiG Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    

20.0016.06.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 
Feiertagen (Stufe B3) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.07.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C1) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:    keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.07.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe C1) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:    J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.08.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C2) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende BBiG Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.08.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe C2) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.09.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C3) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.09.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe C3) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.10.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D1) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende BBiG Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.10.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe D1) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.11.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D2) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.11.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe D2) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.12.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D3) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende BBiG Stand: 04/2020 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.12.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe D3) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
    
  Vergütung für Rufbereitschaft 

§ 8 Abs. 6 TVA-L BBiG 
 

    
20.0017.01.00  Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

12,5 v. H. 

    
20.0017.02.00  Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache 

Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

200 v. H. 

    
20.0017.03.00  Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache 

Pauschale) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

400 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Überstundenvergütung  

(Stundenvergütung mit Zeitzuschlag) 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

 

    
20.0013.01.00  Überstundenvergütung 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

130 v. H.  

    
  Zeitzuschläge 

§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

 

    
20.0014.01.00  Zeitzuschlag für Überstunden 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

30 v. H. 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
 

 

20.0015.01.00  Sonntag 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00  Entschädigung für entgangenen FA 100% stpfl 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

100 v. H. 



 118 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.03.00  Zeitzuschlag Feiertag 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.04.00  Feiertag ohne Freizeitausgleich (i. V. m. 15 03) 

§ 43 Nr. 3.2 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

100 v. H. 

    
20.0015.05.00  Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester vor 14 Uhr 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.06.00  Samstag von 13 bis 20 Uhr 

(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.68.00) 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,64 EUR 

    
20.0015.07.00  Nacht 

§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

1,28 EUR 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.16.00  Samstag 13 bis 20 Uhr 

(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

20 v. H. 

    
20.0015.17.00  Nacht, außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr 

(und vor 0 Uhr begonnen), siehe auch 1518 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

20 v. H. 

    
20.0015.18.00  Nacht 0 bis 4 Uhr (und vor 0 Uhr begonnen) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.31.00  Zeitzuschlag Heiligabend ab 14 Uhr 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.39.00  Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

35 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Wechselschicht- und Schichtzulage 

§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

 

    
20.0015.41.00  Wechselschicht (Stunde) 

§ 8 Abs. 7 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,63 EUR 
 

    
20.0015.42.00  Schicht (Stunde) 

§ 8 Abs. 8 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,24 EUR 
 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 

 

    
20.0015.68.00  Samstag von 20 bis 21 Uhr 

(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.06.00) 
§ 43 Nr. 5.1 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

0,64 EUR 

    
20.0015.69.00  Samstag von 20 bis 21 Uhr 

(Samstag bis 20 Uhr siehe 20.0015.16.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

20 v.H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
  Vergütung für Bereitschaftsdienst 

§ 8 Abs. 4 TVA-L Pflege 
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit 
§ 8 Abs. 6 TV-L 
§ 43 Nr. 5.2 TV-L 

 

    
20.0016.01.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A1) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 

    
20.0016.01.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe A1) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
40 v. H. als 
Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.02.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A2) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.02.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe A2) - Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.03.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe A3) 

 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.03.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe A3) - Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.04.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B1) 

 

Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.04.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe B1) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
50 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    

20.0016.05.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B2) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.05.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe B2) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
60 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.06.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe B3) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.06.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe B3) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
70 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.07.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C1) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.07.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe C1) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
65 v. H. als 
Arbeitszeit 
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.08.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C2) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.08.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe C2) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
75 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.09.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe C3) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

    
20.0016.09.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe C3) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
85 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.10.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D1) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.10.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe D1) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 
 

Bewertung mit 
80 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.11.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D2) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit  
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

20.0016.11.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 
Feiertagen (Stufe D2) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
90 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
20.0016.12.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst (Stufe D3) 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   keine Vorgabe! 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit  

    
20.0016.12.00  Vergütung für Bereitschaftsdienst an 

Feiertagen (Stufe D3) – Gilt-ab Wertstellung 
01.2017 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
FZZ:   J 
Betrag:   Programmergebnis 

Bewertung mit 
100 v. H. als 
Arbeitszeit  
+ 25 v. H. 
Feiertagszu-
schlag 

    
   

 
 

 

    
20.0017.01.00   

 
 

 
 

   

Vergütung für Rufbereitschaft
§ 8 Abs. 4 TVA-L  Pflege
§ 8 Abs. 4 TVA-L Gesundheit

Vergütung für Rufbereitschaft (stundenweise)
§ 8 Abs. 5 Satz 4 TV-L

Vorgabe auf Formblatt:

Schlüssel:
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

12,5 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Auszubildende Pflege und Auszubildende Gesundheit Stand: 01/2026 

Bezugsart Entgelt-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung bzw. 
Stundensatz 

20.0017.02.00  Vergütung für Rufbereitschaft (2-fache 
Pauschale) 
§ 8 Abs. 5 Satz 2 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

200 v. H. 

    
20.0017.03.00  Vergütung für Rufbereitschaft (4-fache 

Pauschale) 
§ 8 Abs. 5 Satz 2 TV-L 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Tage: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

400 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich: Beamte der BesO A, W sowie Beamte/Richter der 
BesO C, der BesGr. R 1 und R 2 sowie Anwärter 

Stand: 04/2020 

Bezugsart Bezeichnung 

v.H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 
bzw. 
Stundensatz 

   
 Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (DuZ)  
   
20.0015.01.00 Zulage für Dienst an Sonntagen, in der Zeit von 6 bis 20 Uhr 3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (andere Uhrzeiten siehe 20.0015.28.00 bzw. 20.0015.29.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

 

    
20.0015.02.00 Zulage für Dienst an gesetzlichen Wochenfeiertagen, in der 

Zeit von 6 bis 20 Uhr 
3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (andere Uhrzeiten siehe 20.0015.30.00 bzw. 20.0015.31.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

 

    
20.0015.04.00 Zulage für Dienst an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten 

nach 12 Uhr, in der Zeit von 12 bis 20 Uhr 
3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (danach siehe 20.0015.24.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
   individuelles Stundenentgelt 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich: Beamte der BesO A, W sowie Beamte/Richter der 
BesO C, der BesGr. R 1 und R 2 sowie Anwärter 

Stand: 04/2020 

Bezugsart Bezeichnung 

v.H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 
bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.05.00 Zulage für Dienst am 24. und 31. Dezember jeden Jahres 

nach 12 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen, 
in der Zeit von 12 bis 14 Uhr  

3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (danach siehe 20.0015.08.00 bzw. 20.0015.35.00)  
  soweit diese Tage auf einen Sonntag fallen in der Zeit bis  

14 Uhr, Schlüssel 20.0015.01.00 (siehe dort) 
 

    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

 

    
20.0015.06.00 Zulage für Dienst an Samstagen in der Zeit zwischen 13 Uhr 

und 20 Uhr 
0,64 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a SächsEMAVO  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 
 

 

    
20.0015.07.00 Zulage für Dienst in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr 

(Nachtarbeit)  
1,60 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b SächsEMAVO  
  (siehe auch 20.0015.11.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich: Beamte der BesO A, W sowie Beamte/Richter der 
BesO C, der BesGr. R 1 und R 2 sowie Anwärter 

Stand: 04/2020 

Bezugsart Bezeichnung 

v.H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 
bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.08.00 Zulage für Dienst am 24. Dezember jeden Jahres 

nach 12 Uhr, in der Zeit von 14 bis 24 Uhr 
3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

    
20.0015.11.00 Zulage für Nachtarbeit in der Zeit von 0 Uhr bis 4 Uhr, 

wenn die Nachtarbeit vor 0 Uhr aufgenommen wird 
1,60 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b SächsEMAVO  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

    
20.0015.13.00 Zulage für Dienst am 1. Mai und 25./26.Dezember jeden 

Jahres, in der Zeit von 6 bis 20 Uhr 
3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (andere Uhrzeiten siehe 20.0015.32.00 bzw. 20.0015.33.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

    
20.0015.24.00 Zulage für Dienst an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten 

nach 12 Uhr, in der Zeit von 20 bis 24 Uhr 
3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich: Beamte der BesO A, W sowie Beamte/Richter der 
BesO C, der BesGr. R 1 und R 2 sowie Anwärter 

Stand: 04/2020 

Bezugsart Bezeichnung 

v.H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 
bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.26.00 Zulage für Dienst an Samstagen in der Zeit zwischen 13 Uhr 

und 20 Uhr im Polizei- und Justizvollzugsdienst, im 
Vollzugsdienst einer Ausreisegewahrsamseinrichtung sowie 
für Beamte der Feuerwehr 

0,77 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 SächsEMAVO  

ggf. i.v.m. § 3 Abs. 4 SächsAusrGewahrsVollzG 
 

    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
20.0015.28.00 Zulage für Dienst an Sonntagen, in der Zeit von 0 bis 6 Uhr 

und 20 bis 24 Uhr 
3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (siehe auch 20.0015.29.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
20.0015.29.00 Zulage für Dienst an Sonntagen, in der Zeit von 0 bis 4 Uhr, 

wenn der Dienst vor 0 Uhr aufgenommen wird 
3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (siehe auch 20.0015.28.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
20.0015.30.00 Zulage für Dienst an gesetzlichen Wochenfeiertagen, in der 

Zeit von 0 bis 6 Uhr und 20 bis 24 Uhr 
3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (siehe auch 20.0015.31.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich: Beamte der BesO A, W sowie Beamte/Richter der 
BesO C, der BesGr. R 1 und R 2 sowie Anwärter 

Stand: 04/2020 

Bezugsart Bezeichnung 

v.H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 
bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.31.00 Zulage für Dienst an gesetzlichen Wochenfeiertagen, in der 

Zeit von 0 bis 4 Uhr, wenn der Dienst vor 0 Uhr aufgenommen 
wird 

3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (siehe auch 20.0015.30.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

    
20.0015.32.00 Zulage für Dienst am 1. Mai und 25./26. Dezember jeden 

Jahres, in der Zeit von 0 bis 6 Uhr und 20 bis 24 Uhr 
3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (siehe auch 20.0015.33.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
 

 

    
20.0015.33.00 Zulage für Dienst am 1. Mai und 25./26. Dezember jeden 

Jahres, in der Zeit von 0 bis 4 Uhr, 
wenn der Dienst vor 0 Uhr aufgenommen wird 

3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
  (siehe auch 20.0015.32.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich: Beamte der BesO A, W sowie Beamte/Richter der 
BesO C, der BesGr. R 1 und R 2 sowie Anwärter 

Stand: 04/2020 

Bezugsart Bezeichnung 

v.H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 
bzw. 
Stundensatz 

    
20.0015.35.00 Zulage für Dienst am 31. Dezember jeden Jahres 

nach 12 Uhr, in der Zeit von 14 bis 24 Uhr 
3,20 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEMAVO  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
20.0015.63.00 Zulage für Nachtarbeit an Montagen in der Zeit von 0 bis  

4 Uhr, wenn die Nachtarbeit vor 0 Uhr aufgenommen wird 
1,60 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b SächsEMAVO  
  (andere Wochentage siehe 20.0015.11.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
20.0015.64.00 Zulage für Nachtarbeit an Tagen nach gesetzlichen 

Wochenfeiertagen in der Zeit von 0 bis 4 Uhr, wenn die 
Nachtarbeit vor 0 Uhr aufgenommen wird 

1,60 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b SächsEMAVO  
  (andere Wochentage siehe 20.0015.11.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
20.0015.65.00 Zulage für Nachtarbeit am 2. Mai und 27. Dezember jeden 

Jahres in der Zeit von 0 bis 4 Uhr, wenn die Nachtarbeit vor 
0 Uhr aufgenommen wird 

1,60 EUR 

  § 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b SächsEMAVO  
  (andere Wochentage siehe 20.0015.11.00)  
    
  Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich: Beamte der BesO A, W sowie Beamte/Richter der 
BesO C, der BesGr. R 1 und R 2 sowie Anwärter 

Stand: 04/2020 

Bezugsart Bezeichnung 

v.H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 
bzw. 
Stundensatz 

    
  Mehrarbeitsvergütung für Lehrer  
    

20.0018.02.00 Mehrarbeitsvergütung § 18 Abs. 2 Nr. 1 SächsEMAVO 
 

 
  Vorgabe auf Formblatt: 

 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:  wird maschinell ermittelt 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
20.0018.04.00 Mehrarbeitsvergütung § 18 Abs.2 Nr. 2 SächsEMAVO 

 

 
  Vorgabe auf Formblatt: 

 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden 
Stundensatz:  Stundenvergütung 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
  Mehrarbeitsvergütung für Beamte  
    

20.0018.05.00 Mehrarbeitsvergütung § 18 Abs. 1 SächsEMAVO 
 

 
  Vorgabe auf Formblatt: 

 

Schlüssel:   
Anzahl Stunden 
Stundensatz:  Stundenvergütung 
Betrag:   Programmergebnis 

 

    
20.0018.06.00 Mehrarbeitsvergütung § 19 Abs. 1 und 2 SächsEMAVO 

 

 
 Vorgabe auf Formblatt: 

 
Schlüssel: 
Anzahl Stunden 
Stundensatz:  Stundenvergütung 
Betrag:   Betragsvorgabe 

 

   
20.0018.07.00 Mehrarbeitsvergütung Teilzeit Lehrer § 19 Abs. 1 und 2 

SächsEMAVO 
 

 Der Schlüssel ist nur für die Anzahl der Stunden bis zum Erreichen 
des jeweiligen Regelstundenmaßes vollzeitbeschäftigter Beamter zu 
benutzen, darüber hinaus sind die Schlüssel 20.0018.02.00 bzw. 
20.0018.04.00 zu verwenden. 

 

 Vorgabe auf Formblatt: 
 

Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz:   wird maschinell ermittelt 
Betrag:    Programmergebnis 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Professoren im Angestelltenverhältnis Stand: 04/2020 

Bezugsart Besoldungs-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 

    
  Überstundenvergütung  

(§ 8 Abs. 1 und 2 TV-L) 
 

    
20.0014.02.00 C2, C3, C4 Überstundenzeitzuschlag für nicht 

dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:  
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

15 v. H.  

    
20.0014.03.00 C2, C3, C4 Überstundenzeitzuschlag für 

dienstplanmäßige Überstunden 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

15 v. H. 

    
20.0014.09.00 C2, C3, C4 Überstunden ohne Zeitzuschlag 

(für Überstunden, die keine 
dienstplanmäßigen Überstunden sind) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 
 

100 v. H. 

    
20.0014.10.00 C2, C3, C4 Überstunden ohne Zeitzuschlag 

(für dienstplanmäßige Überstunden) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl, Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 
 
 

100 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Professoren im Angestelltenverhältnis Stand: 04/2020 

Bezugsart Besoldungs-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 

    
  Zeitzuschläge für Arbeit zu besonderen 

Zeiten 
(§ 8 Abs. 1 TV-L) 

 

    
20.0015.01.00 C2, C3, C4 Sonntag 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

25 v. H. 

    
20.0015.02.00 C2, C3, C4 Entschädigung für entgangenen FA 100% 

stpfl 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
 Stufe 3 der maßgeben-
 den Entgeltgruppe 
Betrag: Programmergebnis 

100 v. H. 

    
20.0015.03.00 C2, C3, C4 Zeitzuschlag Feiertag 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.05.00 C2, C3, C4 Zeitzuschlag Heiligabend/Silvester vor  

14 Uhr 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.26.00 C2, C3, C4 Samstag von 13.00 bis 20.00 Uhr  

(Samstag von 20 bis 21 Uhr siehe 20.0015.69.00)  
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

20 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Professoren im Angestelltenverhältnis Stand: 04/2020 

Bezugsart Besoldungs-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 

    
20.0015.27.00 C2, C3, C4 Nacht, außer Nacht zwischen 0 und 4 Uhr 

(und vor 0 Uhr begonnen),siehe auch 
1528 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.28.00 C2, C3, C4 Nacht (0-4 Uhr und vor 0 Uhr begonnen) 

Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

20 v. H. 

    
20.0015.31.00 C2, C3, C4 Zeitzuschlag Heiligabend ab 14 Uhr 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

35 v. H. 

    
20.0015.39.00 C2, C3, C4 Zeitzuschlag Silvester ab 14 Uhr 35% 

 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 
 

35 v. H. 

    
20.0015.69.00 C2, C3, C4 Samstag von 20.00 bis 21.00 Uhr  

(Samstag bis 20.00 Uhr siehe 20.0015.26.00) 
 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 
 
 

20 v. H. 
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Landesamt für Steuern und Finanzen 

Schlüsselverzeichnis für das Formblatt unständige Bezüge XEZ39.2 

Bereich:  Professoren im Angestelltenverhältnis Stand: 04/2020 

Bezugsart Besoldungs-
gruppe Bezeichnung 

v. H.-Satz der 
Stunden-
vergütung 

    
  Vergütung für Rufbereitschaft 

(§ 8 Abs. 5 TV-L) 
 

    
20.0017.01.00 C2, C3, C4 Vergütung für Rufbereitschaft 

(stundenweise) 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: 
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

12,5 v. H. 

    
20.0017.02.00 C2, C3, C4 Vergütung für Rufbereitschaft 

(2-fache Pauschale) 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: Anzahl der Tage  
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 

200 v. H. 

    
20.0017.03.00 C2, C3, C4 Vergütung für Rufbereitschaft 

(4-fache Pauschale) 
Vorgabe auf Formblatt: 
 
Schlüssel:   
Anzahl Stunden: Anzahl der Tage  
Stundensatz: wird maschinell ermittelt 
Betrag: Programmergebnis 
 

400 v. H. 
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Hinweise zum Abrechnungsverfahren – unständige Bezüge 
 
Mit dem Formblatt XEZ 39.2 werden unständige Bezüge/Entgeltbestandteile mitgeteilt.  
 
Zu den unständigen Bezügen/Entgeltbestandteilen gehören 
 
 Überstundenvergütungen 
 Überstundenzeitzuschläge 
 Zeitzuschläge für Arbeiten an bestimmten Tagen 
 Entgelte für Bereitschaftsdienste 
 Entgelte für Rufbereitschaft 
 Entgelte für Mehrarbeit 
 Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge 
 Zulagen für Dienste zu ungünstigen Zeiten(DuZ) 
 
Die Bezugsarten für die unständigen Bezüge/Entgeltbestandteile sind aus dem vorstehenden Katalog zu entnehmen. 
 
Zu den materiell-rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung von unständigen 
Bezügen/Entgeltbestandteilen wird auf die jeweiligen besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften verwiesen. 

 
Die Mitteilung von Leistungen zur Berechnung von unständigen Bezügen/Entgeltbestandteilen ist mit dem Formblatt 
unständige Bezüge monatlich vorzunehmen. Um die Auszahlung der unständigen Bezüge/Entgeltbestandteile mit den 
Bezügen für den auf den Leistungsmonat folgenden übernächsten Kalendermonat zu gewährleisten, müssen die 
Belege rechtzeitig vor dem Abrechnungstermin der Bezüge an die zuständige Bezügestelle/AGA geliefert werden. Die 
spätestmöglichen monatlichen Auflieferungstermine (für manuelle und elektronische Auflieferung) sind auf der 
Internetseite des LSF unter http://dienststellen.lsf.sachsen.de/dienstleist/dienststellen/techn_info/techn_info_start.htm 
einzusehen. Es ist zur Vermeidung eines 'Abarbeitungsstaus' in den Bezügestellen jedoch anzustreben, die Belege 
nicht erst zum spätestmöglichen Termin, sondern zeitlich kontinuierlich aufzuliefern.  
 
Soweit die Belege erst nach diesem Termin beim LSF eingehen, ist eine Verarbeitung und Auszahlung i.d.R. erst mit 
den Bezügen für den nach der Lieferung der Belege folgenden nächsten (Arbeitnehmer) bzw. übernächsten (Beamte) 
Kalendermonat möglich.  
 
Das Verfahren für die Auflieferung der Daten auf elektronischem Weg (über SVN oder Webportal) bleibt hiervon 
unberührt. 
 
Behandlung der Formblätter 
 
Zur Vermeidung von Fehlzahlungen und Haftungsansprüchen sind die Formblätter sorgfältig und vollständig 
auszufüllen. Korrekturen jeder Art sind unzulässig, bei Schreibfehlern ist das Formblatt neu zu erstellen. 
 
Die Belege sind mit dem Behördenstempel der jeweiligen Dienststelle zu versehen.  
 
Mit Fehlern behaftete oder unvollständig ausgefüllte Formblätter erschweren oder verhindern die Bearbeitung der 
Belege im Landesamt für Steuern und Finanzen. Deshalb werden unvollständig oder falsch ausgefüllte Belege an die 
Dienststellen zurück gesandt. 
 
 
Sachliche und rechnerische Richtigkeit 
 
Die sachliche und rechnerische Richtigkeit für die Zahlung ist gemäß VwV 11.1 zu § 70 SäHO festzustellen und zu 
bescheinigen. 
 
Die Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit muss von einem befugten Beschäftigten der jeweils 
zuständigen Dienststelle des Beschäftigten/Beamten erfolgen. In eigener Sache darf weder eine sachliche noch eine 
rechnerische Feststellung getroffen werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Unterschrift die Richtigkeit der im jeweiligen Beleg gemachten Angaben 
bestätigt wird. Mit der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit wird auch bestätigt, dass alle materiell-rechtlichen 
Anspruchsvoraussetzungen durch die Dienststelle geprüft wurden und im Einzelfall erfüllt sind. 
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Hinweise zum Ausfüllen des Formblattes 
 
Zu einzelnen Feldern werden zusätzlich zu den Kurzbeschreibungen der einzelnen Schlüssel folgende 
Ausfüllhinweise gegeben: 
 
Feld „Mehrfachbeschäftigung“: 
Dieses Feld ist zwingend bei Mehrfachbeschäftigung zu markieren.  
 
Feld „Abweichender Bewertungssatz bei Bereitschaftsdienst“: 
Dieses Feld ist zwingend zu markieren, wenn bei der Bezugsart 20.0016.01.00 nicht der Bewertungsatz von 40 v. H. 
zur Anwendung kommen soll. Der zutreffende Bewertungssatz muss im Feld „Stundensatz“ vorgegeben werden. 
 
Feld „Geschäftszeichen des LSF“: 
Hier sind die Sachbearbeiternummer und die Personalnummer einzutragen.  
 
Feld „Schlüssel“:  
Der Schlüssel ist grundsätzlich 10-stellig vorzugeben.  
 
Feld „Entstehungsmonat (Gilt ab)“:  
Der Entstehungsmonat ist im Format TT.MM.JJJJ (z.B. 01.03.2012 für März 2012) anzugeben. 
Da es sich bei einem unständigen Bezug um einen Monatsbezug handelt, ist in die Spalte "Entstehungsmonat Gilt ab 
– TT" grundsätzlich der 01. einzutragen. Ausnahme: Das Beschäftigungsverhältnis beginnt nicht am 01. des Monats. 
In diesem Teilmonat werden z.B. bereits Überstunden geleistet. Bei der Meldung dieser unständigen Bezüge ist im 
Feld "Entstehungsmonat Gilt ab –TT" der Tag des Beschäftigungsbeginns einzutragen. 
Für jeden Entstehungsmonat ist eine neue Zeile auszufüllen. 
 
Beamte und Anwärter 
 
Bei Beamten und Anwärtern ist als Entstehungsmonat der Monat einzutragen, in dem der Dienst zu ungünstigen 
Zeiten bzw. die Mehrarbeit geleistet wurde.  
 
Arbeitnehmer und Auszubildende 
 
Als Entstehungsmonat ist auch bei Arbeitnehmern und Auszubildenden der Monat, in dem die Stunden geleistet 
wurden, einzutragen  
 
Gem. § 24 Abs. 1 Satz 4 TV-L sind Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, am Zahltag des 
zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. Danach werden unständige Entgeltbestandteile, deren 
Anspruch dem Grunde nach bereits mit der Arbeitsleistung entstanden ist, erst am Zahltag des übernächsten 
Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 
 
Berechnungsgrundlage bleiben hier aber die Verhältnisse des Vorvormonats, also des Monats, in dem die 
Arbeitsleistung erbracht wurde (z.B. bei allgemeiner Erhöhung der Entgeltsätze oder individueller Höhergruppierung 
bzw. Stufenaufstieg).  
 
Beispiel: 
 
Ein Beschäftigter hat im Monat Januar 2010 zehn Überstunden geleistet. Ab Monat März 2010 erfolgte eine lineare 
Tariferhöhung um 1,2 %. 
 
Die Vergütung der im Januar 2010 geleisteten Überstunden ist im März 2010 fällig. Die Höhe richtet sich jedoch nach 
den im Monat Januar 2010 geltenden Verhältnissen (Höhe der Vergütungssätze, Entgeltgruppe, Stufe).  
 
Somit kann für die im Januar 2010 geleisteten und im März 2010 bezahlten Überstunden die ab Monat März 2010 
erfolgte lineare Erhöhung um 1,2 % nicht berücksichtigt werden. 
 
Die unständigen Entgeltbestandteile sind auch dann am Zahltag des zweiten auf ihre Entstehung folgenden 
Kalendermonats zu zahlen, wenn in diesem Monat keine sonstigen Entgelte zustehen. Befindet sich der Beschäftigte 
in dieser Zeit z.B. in Elternzeit oder ist er unbezahlt beurlaubt, erhält er in diesem Kalendermonat nur die unständigen 
Entgeltbestandteile ausgezahlt.  
 
Grundsätzlich gilt keine andere Regelung gem. § 24 Abs. 1 TV-L für die Zahlung bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. 
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Feld „Anzahl Stunden“ / „Anzahl Tage“ (siehe entsprechenden Hinweis in der Kurzbeschreibung zu den 
einzelnen Schlüsseln in der jeweiligen Statusgruppe): 
Die Anzahl der Stunden ist im Dezimalformat (z.B. 1 Stunde und 30 Minuten = 1,5) anzugeben. 
Achtung: Bei der Verwendung der Schlüssel 20.0017.02.00 und 20.0017.03.00 ist die Anzahl der Tage im 

Feld „Anzahl Tage“ vorzugeben. 
Ausnahme: Für die C-Professoren im Angestelltenverhältnis ist die Anzahl der Tage im Feld 

„Anzahl Stunden“ vorzugeben. 
 
Beamte und Anwärter 
Bei Beamten und Anwärtern gelten die Regelungen des § 3 Absatz 2 SächsEMAVO zur Kumulation und Rundung 
(die Zulagen für Tauchertätigkeit ausgenommen). Die Nummer 59.3.2 VwV SächsBesG ist zu beachten. 
 
Feld „Stundensatz“: 
Die Angabe von Stundensätzen ist grundsätzlich nicht erforderlich. Die entsprechenden Beträge sind maschinell 
hinterlegt.  
Sollte eine maschinelle Hinterlegung nicht erfolgt sein, befinden sich entsprechende Hinweise in den 
„Kurzbeschreibungen“ zu den Schlüsseln. 
 
Feld „Buchungsstelle“: 
Die Angabe ist nur erforderlich, wenn der unständige Bezug/Entgeltbestandteil auf einer Haushaltsstelle (Kapitel/Titel) 
zu buchen ist, die von der Haushaltsstelle des Personalkosten- Hauptbezugs abweicht.  
 
Das Feld "MBSt" (Mittel bewirtschaftende Stelle) ist zu belegen, wenn ein Schlüssel unter einer abweichenden 
Haushaltsstelle abgerechnet wird (siehe Absatz 1). Diese Angabe ist bei abweichender Haushaltsstelle immer zu 
machen. 
 
Feld "Kostenstelle/Finanzierungsnummer": 
Die Kostenstelle/Finanzierungsnummer ist lediglich ein weiterer Sortierbegriff der Buchungsstelle innerhalb der 
kameralistischen Buchführung. Für Dienststellen, die diesen zusätzlichen Sortierbegriff eingeführt haben, ist dieses 
Feld zwingend zu belegen, wenn das Feld 'Buchungsstelle' belegt wurde. Dienststellen, die nicht mit Kostenstellen 
arbeiten, nehmen in diesem Feld keine Eintragungen vor. 
 
Feld „Hinweis bei Mehrfachbeschäftigung“: 
Wegen der ordnungsgemäßen Zuordnung ist zwingend bei Mehrfachbeschäftigung das Datum des entsprechenden 
Arbeitsvertrages einzutragen, für den die Mitteilung der unständigen Bezüge/Entgeltbestandteile erfolgt. 
 
Feld „Bemerkungen“: 
Dieses Feld ist nur zwingend auszufüllen, wenn Zahlungen angewiesen werden, für die die tarifliche Ausschlussfrist 
bereits verstrichen ist.  
 
Eine Zahlung ist nur dann tarifrechtlich zulässig, wenn eine entsprechende Geltendmachung des Beschäftigten in der 
Personal verwaltenden Dienststelle vorliegt.  
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